GEMEINDLICHE
URNENABSTIMMUNG

T
It ;L;fﬁl*




02

Rechtsmittel

Stimmrechtsbeschwerde

Gestltzt auf § 67 des Gesetzes Uber die Wahlen
und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsge-
setz, WAG; BGS 131.1) vom 28. September 2006
kann wegen Verletzung des Stimmrechts und
wegen Unregelmassigkeiten bei der Vorbereitung
und Durchfihrung von Wahlen und Abstimmun-
gen beim Regierungsrat des Kantons Zug, Post-
fach, 6301 Zug, Beschwerde geflinrt werden. Die
Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Ent-
deckung des Beschwerdegrundes, spatestens
jedoch am zehnten Tag nach der amtlichen Verof-
fentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt einzurei-
chen (8 67 Abs. 2 WAG). Bei Abstimmungs- und
Wahlbeschwerden ist ausserdem glaubhaft zu
machen, dass die behaupteten Unregelmassig-
keiten nach Art und Umfang geeignet waren, das
Abstimmungs- oder Wahlergebnis wesentlich zu
beeinflussen (8 68 Abs. 2 WAG). Die Beschwerde
hat keine aufschiebende Wirkung (8 67 Abs. 3
WAG).

Hinweis betreffend Stimmrecht / Stimm-
rechtsausweis

Stimmberechtigt sind alle gemaéss § 27 der Kan-
tonsverfassung (BGS 111.1) in der Gemeinde
Baar wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer,
die das 18. Altersjahr zuriickgelegt haben. Das
Stimmrecht kann frihestens flinf Tage nach der
Hinterlegung der erforderlichen Ausweisschriften
ausgetlibt werden.

Titelbild
Luftbild Gemeinde Baar
(Bild: Andreas Busslinger)

Aufgrund des Umfangs der Unterlagen zum
Urnengang vom 14. Juni 2026 erhalten Sie die
Abstimmungsunterlagen in einem C4-Kuvert
inkl. Stimmrechtsausweis im Format A4.

Fiir eine glltige Stimmabgabe beachten Sie
bitte folgende Schritte:

1. Unterschreiben Sie den A4-Stimmrechts-
ausweis an der dafiir vorgesehenen Stelle.

2. Trennen Sie den unterschriebenen A4-
Stimmrechtsausweis an der perforierten
Stelle.

3. Legen Sie den abgetrennten Stimmrechts-
ausweis so in das graue amtliche C5-Riick-
sendekuvert, dass die Adresse der Ge-
meinde Baar im Adressfenster erscheint.

4. Beantworten Sie die Abstimmungsfragen
auf den Stimmazetteln.

5. Legen Sie samtliche ausgefiillten Stimm-
zettel in das griine Stimmzettelkuvert.

6. Verschliessen Sie das griine Stimmzettel-
kuvert und legen Sie es wie gewohnt in
das graue amtliche C5-Riicksendekuvert.

7. Verschliessen Sie das graue amtliche C5-
Riicksendekuvert und retournieren Sie es
an die Gemeinde Baar.
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Gemeindliche Urnenabstimmung vom 14. Juni 2026

Gesamtrevision Nutzungsplanung (Ortsplanungsrevision)

Sehr geehrte Stimmburgerinnen und
Stimmburger

Nachdem die Gemeinde Baar ihre Ortsplanung
letztmals im Jahr 2005 umfassend Uberarbeitet
hat, hat sich vieles verandert. Neue gesetzliche
Vorgaben, gesellschaftliche Entwicklungen und
lokale Herausforderungen machen eine Aktuali-
sierung notwendig. Der kantonale Richtplan ver-
pflichtet alle Zuger Gemeinden zur Revision ihrer
Planungsinstrumente. Aus diesem Grund hat die
Gemeinde Baar in Zusammenarbeit mit einem
aus Vertreterinnen und Vertretern politischer
Parteien und Interessengruppen zusammen-
gesetzten Begleitgremium ihre wichtigsten Pla-
nungsinstrumente sorgfaltig Uberprift und an die
heutigen Anforderungen angepasst.

Am 14. Juni 2026 entscheidet die Baarer Stimm-
bevolkerung Uber folgende Vorlagen:

— Gesamtrevision des Zonenplans und der Bau-
ordnung

— Verzicht auf die kommunale Mehrwertabgabe

— Teilrevision des Strassenreglements

Mit diesen Revisionen verfolgt die Gemeinde
klare Ziele: Sie will mehr preisglnstigen WWohn-
raum ermaoglichen, Flachen fur das produzierende
Gewerbe sichern, den Siedlungsraum 6kologi-
scher gestalten und eine massvolle, qualitativ
hochwertige Verdichtung innerhalb der Bauzonen
fordern. Gleichzeitig sollen das Ortsbild geschitzt
und gentigend Flachen fur &ffentliche Aufgaben
langfristig gesichert werden.

Die vorgesehenen Anderungen bauen auf der
Raumlichen Entwicklungsstrategie (RES) sowie
dem Kommunalen Gesamtverkehrskonzept
(KGVK) auf. Sie schaffen damit eine wichtige
Grundlage flur eine nachhaltige und zukunfts-
gerichtete Entwicklung der Gemeinde Baar.

Hinweis Planungsunterlagen

Alle Planungsunterlagen konnen bis zur Urnen-
abstimmung wahrend den ordentlichen Blro-
offnungszeiten (Montag bis Freitag, 8.00 bis
12.00 Uhr und 13.30 bis 1700 Uhr) im Erdge-
schoss des Gemeindehauses, Rathausstrasse 6,
Baar, eingesehen werden.

Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Website
der Einwohnergemeinde Baar (www.baar.ch)
sowie auf dem gemeindlichen Mitwirkungsportal
(www.mitwirken-baar.ch) aufgeschaltet.

£ e Ful
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Begriffsklarung

Raumliche Entwicklungsstrategie (RES) und
Kommunales Gesamtverkehrskonzept (KGVK)
Hierbei handelt es sich um zwei konzeptionelle
Grundlagen, auf welchen die Ortsplanungsrevi-
sion basiert. Sie wurden durch den Gemeinde-
rat als wegleitende Basis fir die Revision der
kommunalen Richtplanung und Nutzungsplanung
verabschiedet, entwickeln jedoch flr die Bevolke-
rung und Grundeigentimerschaften keine direkte
Verbindlichkeit. In Kapitel 1 «Ausgangslage und
Ziele» dieser Broschure (Seite 08) werden deren
Inhalte erlautert.

Kommunale Richtplanung

Bei der kommunalen Richtplanung handelt es
sich um den behordenverbindlichen Bestandteil
der Ortsplanung. Geregelt werden hauptsach-
lich verkehrliche Aspekte wie beispielsweise die
Lage von Fuss- und Veloverbindungen, die Klas-
sierung von gemeindlichen Strassen, die Defini-
tion von Strassenabschnitten flr gestalterische
Aufwertungen sowie von Massnahmen zur Er
hdéhung der Verkehrssicherheit. Die Festsetzung
der kommunalen Richtplanung liegt in Gemein-
deratskompetenz. Der Baarer Gemeinderat hat
die revidierte Richtplanung mit Beschluss vom
8. April 2025 festgesetzt. Anschliessend erfolgte
die Genehmigung durch den Regierungsrat mit
Beschluss vom 15. Oktober 2025. Damit ist

die Revision der kommunalen Richtplanung ab-
geschlossen und daher nicht Bestandteil dieser
Urnenabstimmung.

Nutzungsplanung

Bei der Nutzungsplanung handelt es sich um die
grundeigentimerverbindlichen, parzellenscharfen
Bestandteile der Ortsplanung, namentlich den
Zonenplan und die Bauordnung. Uber die Fest-

setzung dieser Vorlage entscheidet die Baarer
Stimmbevolkerung am 14. Juni 2026 — bei einer
Annahme wird die Vorlage im Anschluss dem
Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht. In
Kapitel 3 (Seite 11) werden die wesentlichen An-
derungen erlautert.

Was regelt der Zonenplan?

Der Zonenplan legt fest, wie ein Grundsttck be-
baut und genutzt werden darf. Abhangig von der
Zone gelten unterschiedliche Vorschriften — insbe-
sondere zur zulassigen Nutzung, Gebaudehdhe
und Dichte.

Was regelt die Bauordnung?

Die Bauordnung ist die gemeindliche Gesetzes-
grundlage, die als verbindliche Vorgabe fir alle
Bauvorhaben in Baar gilt. Die Bauordnung er-
ganzt damit das Ubergeordnete Recht — insbe-
sondere das kantonale Planungs- und Baugesetz
(PBG) und die dazugehdrige Verordnung (V PBG).

Strassenreglement

Das Strassenreglement regelt erganzend zu
Ubergeordnetem Recht die Planung, den Bau,
den Unterhalt, den Gebrauch und die Finanzie-
rung von oOffentlichen und privaten Strassen,
Wegen und Platzen in der Gemeinde Baar. Das
Strassenreglement wurde letzmals im Jahr 2008
revidiert. Es bestehen teilweise Verweise zur
Bauordnung und zur kommunalen Richtplanung,
weshalb eine punktuelle Anpassung in Form
einer Teilrevision vorgenommen wurde. Analog
zur Nutzungsplanung entscheidet die Stimmbe-
volkerung Uber die Festsetzung der Teilrevision
des Strassenreglements am 14. Juni 2026. In
Kapitel 5 (Seite 19) werden die wesentlichen An-
derungen erlautert.



Unterlagen zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung

Die wesentlichen Anderungen am Zonenplan,
an der Bauordnung und am Strassenreglement
sind in den nachfolgenden Kapiteln zusammen-
fassend erlautert. Der AbstimmungsbroschUre
sind zudem der zur Beschlussfassung stehende
Zonenplan, die neue Bauordnung sowie die syn-
optische Darstellung des angepassten Strassen-
reglements beigelegt.

Begleitend zu den drei revidierten Planungs-
mitteln liegt auch ein Planungsbericht vor. Der
Planungsbericht erlautert die Inhalte und den
Prozess der Revision ausfihrlich. Insbesondere
sind alle Anderungen im Zonenplan, in der Bau-
ordnung und im Strassenreglement einzeln auf-
gezeigt. Der Planungsbericht ist rein informativ
und damit nicht abstimmungsrelevant.

Das umfassende Dossier zur Nutzungsplanungs-
revision inklusive Planungsbericht und Beilagen
sowie der Zonenplan in Originalgrosse kdnnen
online abgerufen oder auf der Gemeindeverwal-
tung im Erdgeschoss, Rathausstrasse 6, Baar,
eingesehen werden.

— Uber den untenstehenden QR-Code oder
Uber das gemeindliche Mitwirkungsportal
www.mitwirken-baar.ch konnen Sie das Dos-
sier der Nutzungsplanungsrevision inklusive
Beilagen online einsehen.

— Die Anderungen im Zonenplan und die neue
Bauordnung sowie die Anderungen im Stras-
senreglement (Synopse) finden Sie in der Bei-
lage zu dieser Abstimmungsbroschure.
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Das Wichtigste in Kiirze

Baar soll auch in Zukunft eine Gemeinde mit
einer hohen Wohn- und Lebensqualitat bleiben
und sich positiv weiterentwickeln. Um diese
Ziele zu erreichen, hat der Gemeinderat den
Prozess fir die Ortsplanungsrevision im Jahr
2017 angestossen.

Eine Gesamtrevision der Nutzungsplanung er-
folgt rund alle 15 Jahre; die letzte wurde 2005
von der Baarer Stimmbevolkerung beschlossen
und ist 2006 in Kraft getreten. Ziel der vor
liegenden Revision ist es, die Planungsmittel
an die Ubergeordnete Gesetzgebung sowie an
die veranderten Anforderungen anzupassen.
Zudem ist die Revision ein wichtiger Schritt far
die Umsetzung der Ziele aus der Raumlichen
Entwicklungsstrategie.

Auf welchen Zielen baut die Ortsplanung
auf?

Im Vorfeld der Ortsplanungsrevision wurden die
Ziele und Grundsatze zur Gemeindeentwick-
lung definiert:

1. In einer ersten Phase wurde unter Einbezug
der Bevolkerung das Grundlagenpapier «Baar
5x5» mit 25 Grundhaltungen zu den finf
Themen «Zukinftige Entwicklung», «Bauen
mit Qualitat», «Frei- und Erholungsraumen,
«Mobilitat» und «Fokus Kernentwicklung»
erarbeitet.

2. Basierend auf «Baar 5x5» wurde in einer
zweiten Phase eine Raumliche Entwicklungs-
strategie (RES) entworfen. Parallel dazu
wurde ein Kommunales Gesamtverkehrs-
konzept (KGVK) erarbeitet. Zur Raumlichen
Entwicklungsstrategie fand eine umfassende
Vernehmlassung in Form einer Online-Mit-
wirkung statt. Bei der Gemeinde gingen in
diesem Rahmen mehr als 800 Mitwirkungs-
beitrage ein, deren Umsetzung im weiteren
Planungsverlauf geprift wurde.
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3. Die RES, das KGVK sowie weitere Pla-
nungsgrundlagen bildeten die Basis fur die
Gesamtrevision der Richt- und Nutzungs-
planung, die im Herbst 2021 startete und
die dritte Phase der Ortsplanung bildet. Die
revidierten gemeindlichen Richtplane wurden
bereits im April 2025 durch den Gemeinde-
rat festgesetzt und am 16. Oktober 2025 von
der Baudirektion genehmigt. Nun steht als
zweiter Baustein der Ortsplanungsrevision
die gemeindliche Nutzungsplanung (Zonen-
plan, Bauordnung, Strassenreglement) zur
Abstimmung.

Woriiber wird konkret abgestimmt?
Im Rahmen dieser Vorlage wird Uber drei Ab-
stimmungsfragen entschieden:

1. Die Gesamtrevision des Zonenplans und der
Bauordnung (Abstimmungsfrage 1)

2. Den Verzicht auf eine kommmunale Mehrwert-
abgabe in der Bauordnung (Abstimmungs-
frage 2)

3. Die Teilrevision des Strassenreglements
(Abstimmungsfrage 3)

Fiir wen sind diese Regelungen verbindlich?
Zonenplan, Bauordnung und Strassenregle-
ment sind grundeigentimerverbindlich und
mussen bei allen Bauvorhaben eingehalten
werden. Auf bestehende Gebaude haben die
Anderungen erst bei einem Bauvorhaben Ein-
fluss. Aufgrund ihrer Bedeutung werden Zonen-
plan, Bauordnung und Strassenreglement
durch die Stimmbevolkerung an der Urne be-
schlossen und anschliessend durch den Regie-
rungsrat genehmigt.

Welches sind die wichtigsten Anderungen

im Zonenplan und in der Bauordnung?

— Die Bauordnung wird grundlegend neu konzi-
piert (Totalrevision) und auf die neuen Vorga-
ben im kantonalen Planungs- und Baugesetz
(PBG) und der dazugehorigen Verordnung
(V PBG) abgestimmt.



08

— Zur Erhéhung des Angebots an preisglnsti-
gem Wohnraum werden verschiedene Mass-
nahmen umgesetzt (siehe Seite 12).

— Das produzierende Gewerbe soll mit diver
sen Massnahmen erhalten und gefordert
werden (siehe Seite 13).

— Zur Sicherstellung und Forderung einer kli-
maangepassten Siedlungsentwicklung wer
den verschiedene neue Anforderungen an
die Umgebungsgestaltung gestellt. In den

Wohnzonen gilt kiinftig eine Grinflachenziffer

(siehe Seite 14).

— Insbesondere im kantonalen Verdichtungsge-
biet zwischen Zugerstrasse und Nordstrasse
und in den Arbeitsplatzgebieten wird verdich-
tetes Bauen gefordert. Zudem werden im
Zonenplan geeignete Standorte flir Hochhau-
ser bis zu 60 Meter Hohe bezeichnet (siehe
Seite 15).

— Neue Bestimmungen zum Ortsbildschutz
stellen zusammen mit Ortsbildschutzplanen

eine rlcksichtsvolle Entwicklung der Ortsbild-

schutzgebiete sicher (siehe Seite 16).
— FUr eine weiterhin gut funktionierende Ge-

meinde werden Flachen zur Erfillung offentli-

cher Aufgaben sichergestellt (siehe Seite 17).

— Auf die Ubernahme der im Jahr 2022 fest-
gesetzten kommunalen Mehrwertabgabe
bei Um- und Aufzonungen sowie bei ordent-
lichen Bebauungsplanen in die neue Bauord-
nung wird verzichtet (siehe Seite 18).

Welches sind die Anderungen im Strassen-

reglement?

— Das Strassenreglement wird lediglich punk-
tuell angepasst (Teilrevision), z.B. bezlglich

1. Ausgangslage und Ziele

1.1 Ortsplanungsrevision

Die letzte umfassende Anderung der Nutzungs-
planung wurde im Jahr 2005 durch die Stimm-
bevolkerung beschlossen. Seither haben sich
verschiedene Rahmenbedingungen in Baar, im

Strassenabstande, Hohe von Mauern, Baum-
abstande etc. (siehe Seite 19).

Wie wurden die Inhalte dieser Revision er-
arbeitet?

Neben einer fachlich fundierten Aufbereitung
setzt eine Ortsplanungsrevision einen umfas-
senden Dialog voraus, in dem die Themen und
Sachverhalte aus unterschiedlichen Blickwin-
keln beleuchtet werden. Der Gemeinderat hat
die Anderungen an den erwahnten Planungs-
instrumenten deshalb mit einem breit aufge-
stellten Begleitgremium — bestehend aus Ver
treterinnen und Vertretern politischer Parteien
und Interessengruppen — in tber 20 Arbeitssit-
zungen beraten.

Neben dieser ausfihrlichen Diskussion wurde
auf den Miteinbezug der Bevdlkerung grosser
Wert gelegt. Die Bevolkerung und die interes-
sierten Verbande und Parteien konnten sich
bereits zum Grundlagenpapier «Baar 5x5»

und zur Raumlichen Entwicklungsstrategie im
Rahmen von mehreren Mitwirkungsformaten
einbringen. Ein Reflexionsgremium mit Ver-
treterinnen und Vertretern aus der Bevolkerung
konnte die Stossrichtungen zu den Kernthemen
der Ortsplanungsrevision im Rahmen von drei
Veranstaltungen kommentieren. Die letzte Mit-
wirkungsmaglichkeit erfolgte Mitte 2025 im
Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 6f-
fentlichen Auflage (siehe Seite 19).

Kanton Zug und gesamthaft in der Schweiz ver
andert. Die Annahme der Revision des eidgends-
sischen Raumplanungsgesetzes im Jahr 2013,
die Anpassung des kantonalen Richtplans und die
Revision der kantonalen Planungs- und Bauge-
setzgebung machen eine Uberprifung und Jus-
tierung der kommunalen Planungsinstrumente



erforderlich. Die Gemeinde Baar hat im Jahr 2017
die Revision der Ortsplanung gestartet und steht
mit der vorliegenden Vorlage vor dem Abschluss

der Uberarbeitung.

1.2 Planungsgrundlagen

In einer ersten Phase wurde zusammen mit der
Bevolkerung das Grundlagenpapier «Baar 5x5»
erarbeitet. Dabei handelt es sich um insgesamt
25 Grundhaltungen zu den finf Themen «Zukinf-
tige Entwicklung», «Bauen mit Qualitat», «Frei-
und Erholungsraumen», «Mobilitat» und «Fokus
Kernentwicklung».

In der zweiten Phase der Ortsplanungsrevision
wurde die Rdumliche Entwicklungsstrategie
(RES) fur Baar entworfen. Die RES basiert auf
«Baar 5xb», konkretisiert die Inhalte und veror
tet diese auf Karten. Parallel zur RES wurde ein
Kommunales Gesamtverkehrskonzept (KGVK) er
arbeitet, das die Verkehrsstrategie der nachsten
15 bis 20 Jahre aufzeigt. Die raumliche Entwick-
lung sowie die Verkehrsentwicklung sind pragend
fUr die Zukunft von Baar. Diese sind daher aufein-
ander abgestimmt. Die RES wurde im November
2021, das KGVK im Marz 2022 durch den Ge-
meinderat beschlossen.

Entwicklungs-
strategien

* Raumliche Ent-
wicklungsstrategie

* Gesamtverkehrskonzept

Ablauf der Revision der Ortsplanung
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In der RES sind die Zielbilder 2040 fir die Ge-
meinde Baar in finf Themen gegliedert. Die Ziele
bilden das Fundament flir die Revision der kom-
munalen Planungsmittel:

1. Gemeindeentwicklung: Baar ist ein attrakti-
ver und innovativer Ort in der Lorzenebene mit
urbanen Strukturen und dorflichen Qualitaten.

2. Freiraum- und Landschaftsentwicklung: Die
Landschaft und die Freirdume bilden den qua-
litativen Orientierungsrahmen fUr die ortsbau-
liche Entwicklung.

3. Verkehrsentwicklung: Die nachhaltige kom-
binierte Mobilitat, eine gute Vernetzung und
lebenswerte Strassenrdume sind das Rickgrat
der Entwicklung.

4. Siedlungsentwicklung: Die vielfaltigen Orte
und Quartiere sowie ihr abwechslungsreiches
Nebeneinander sind Ankerpunkte der raum-
lichen Weiterentwicklung.

5. Zentrumsentwicklung: Die Identitaten der
unterschiedlichen Zentrumsbereiche sind ge-
starkt und zu einem attraktiven sowie lebendi-
gen Ortskern verbunden.

Gesamtrevision Richtplanung
und Nutzungsplanung

* Richtplanung * Nutzungsplanung
(Zonenplan und

Bauordnung)
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1.3 Gesamtrevision der Nutzungsplanung

Die RES, das KGVK sowie weitere Planungs-
grundlagen bildeten die Basis fir die Gesamt-
revision der Richt- und Nutzungsplanung, die

im Herbst 2021 startete und die dritte Phase

der Ortsplanungsrevision bildet. Neben der
kommunalen Richtplanung wurde auch die nun
zur Abstimmung stehende Nutzungsplanung
komplett Uberarbeitet. Hierzu gehoren die grund-
eigentimerverbindlichen Planungsinstrumente
Zonenplan und Bauordnung. Uberdies wurde
das Strassenreglement punktuell auf Inhalte der
Ortsplanungsrevision angepasst. Der Gemeinde-
rat verabschiedete die Entwdirfe des Zonenplans,
der Bauordnung und des Strassenreglements

im Januar 2024 zuhanden der kantonalen Vorpri-
fung. Anschliessend wurden die Dokumente ba-
sierend auf dem Vorprifungsbericht Uberarbeitet.
Vom 5. Juni bis 4. Juli 2025 wurden sie 6ffentlich
aufgelegt. Die eingegangenen Einwendungen
wurden geprift. Der Gemeinderat entschied
Uber deren Berlcksichtigung. Basierend darauf
wurden der Zonenplan, die Bauordnung und das
Strassenreglement bereinigt und finalisiert, bevor
die Baarer Bevdlkerung nun an der Urne Uber
deren Festsetzung bestimmen kann. Bei einer
Annahme an der Urne werden die Planungsmittel
dem Kanton zur Genehmigung eingereicht und
mit Vorliegen der rechtskraftigen Genehmigung

in Kraft gesetzt.



2. Die drei geanderten Planungsmittel:
Zonenplan, Bauordnung, Strassenregle-
ment

Um die gemeindlichen Bauvorgaben an die raum-

lichen Ziele und die Ubergeordneten Herausfor

derungen anzupassen, wird die Nutzungsplanung
gesamthaft revidiert. Die Nutzungsplanung um-
fasst den Zonenplan, die Bauordnung sowie das

Strassenreglement.

2.1 Zonenplan

Der Zonenplan gibt Auskunft dartber, in welcher
Zone sich das jeweilige Grundsttick befindet. Ab-
hangig von der Zone gelten unterschiedliche Vor-
gaben, insbesondere flr die Gebaudehohe, die
Dichte (Ausnitzungsziffer oder Baumassenziffer)
sowie die zulassige Nutzung. Grundsatzlich wird
das Gemeindegebiet in Bau- und Nichtbauzonen
(Grundzonierung) unterteilt. Erganzende Bestim-
mungen, beispielsweise Schutzzonen, sind der
Grundzonierung Uberlagert. Die genaue Bedeu-
tung der einzelnen Zonen ist im Rahmen der kan-
tonalen Vorgaben in der Bauordnung definiert.

2.2 Bauordnung

Die Bauordnung ist die gemeindliche Gesetzes-
grundlage, welche erganzend zu Ubergeordne-
tem Recht — insbesondere zum Planungs- und
Baugesetz des Kantons (PBG) und zur dazugeho-
rigen Verordnung (V PBG) - als Vorgabe fir alle
Bauvorhaben in Baar gilt. Sie definiert neben den
Zonenvorschriften (bezogen auf den Zonenplan)
auch allgemeine Bauvorschriften, beispielsweise
zur Umgebungsgestaltung, die in allen Bauzonen
gelten.

2.3 Strassenreglement

Das Strassenreglement regelt erganzend zu
Ubergeordnetem Recht die Planung, den Bau,
den Unterhalt, den Gebrauch und die Finanzie-
rung von oOffentlichen und privaten Strassen,
Wegen und Platzen in der Einwohnergemeinde
Baar. Das Strassenreglement wird nur punktuell
angepasst, da die meisten Bestimmungen wei-
terhin den aktuellen Herausforderungen entspre-
chen.

1

3. Die wesentlichen Anderungen in Zonen-
plan und Bauordnung

3.1 Anpassung an das ubergeordnete Recht
Der Kanton Zug ist dem Konkordat zur Interkan-
tonalen Vereinbarung Uber die Harmonisierung
der Baubegriffe (IVHB) beigetreten. Die Baube-
griffe und Messweisen wurden im kantonalen
Recht (V PBG) vorgegeben, was u.a. folgende
Anpassungen in der Bauordnung ndtig macht:

— Anpassung absolutes Mass der AusnUtzungs-
ziffer, da neu auch die Dach- und Attikage-
schosse an die Ausnitzungsziffer anzurechnen
sind;

— Anpassung absolutes Mass der Baumassenzif-
fer, da neu auch die Aussenwande an die Bau-
massenziffer anzurechnen sind;

— Anpassung Bauordnung an die neuen Baube-
griffe.

Zudem werden diverse Bestimmungen neu in
derV PBG des Kantons Zug geregelt, weshalb
diese aus der kommunalen Bauordnung zu ent-
fernen sind.

Da bereits der rechtskraftige Zonenplan noch
ausreichend Nutzungsreserven besitzt, werden
die Wohnzonen nicht pauschal aufgezont. Eine
hohere AusnUtzungsziffer kann hingegen beim
Bau von preisgulinstigem Wohnraum realisiert
werden. Im kantonalen Verdichtungsgebiet an der
Zugerstrasse und im Arbeitsplatzgebiet Oberneu-
hof wie auch in den Ubrigen Arbeitsplatzzonen
wird die bauliche Dichte hingegen erhdht.

Aufgrund des Ubergeordneten Rechts wird die
Bauordnung zudem insbesondere in folgenden
Bereichen angepasst:

— Aufhebung Arealbebauungen, da diese das
kantonale Recht nicht mehr vorsieht und durch
das Planungsinstrument des einfachen Bebau-
ungsplans ersetzt wurden.

— Die Zulassigkeit von Hochhausern ist neu im
Zonenplan zu bezeichnen.
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3.2 Preisgiinstiger Wohnraum

Die hohe bauliche Dynamik im Raum Zug ver-
drangt bezahlbaren Wohnraum. Die neue Bauord-
nung fordert die Erstellung von preisglinstigen
Wohnungen. Folgende Massnahmen sind vor-
gesehen:

— In den Mischgebieten kann der Gewerbeanteil
von 40 auf 20 Prozent zugunsten der Erstel-
lung von preisglnstigen Wohnungen reduziert
werden.

— In der Wohnzone W3b, den Wohn- und Arbeits-
zonen WA3 und WA4 sowie in der Bauzone mit
speziellen Vorschriften (BsV) Zugerstrasse wird
die Ausnutzungsziffer fur die Realisierung von
preisglnstigem Wohnraum erhdht. Im Umfang

]

der Mehrausnttzung sind preisgtnstige VWWoh-
nungen zu realisieren.

— Bei ordentlichen Bebauungsplanen legt der
Gemeinderat den Mindestanteil an preisgtns-
tigen Wohnungen gemass den Vorgaben im
Ubergeordneten Recht (PBG) fest.

Der Gemeinderat beabsichtigt, die Anforderun-
gen zum preisgunstigen Wohnraum konkreter zu
regeln. Zu klaren ist insbesondere, welche Vorga-
ben zuséatzlich zum kantonalen Wohnraumforder-
gesetz zu definieren sind, damit das Ziel der For
derung von preisgunstigen Wohnungen erreicht
wird (z.B. Belegungsvorgaben, Wohnsitznahme,
Einkommensobergrenze der Mieterschaft etc.).

Preisgunstiger Wohnraum

Reduktion Gewerbeanteil von 40 % auf 20 % zur
Forderung von preisgtinstigem Wohnraum

Erhohung Ausnitzungsziffer um 0.15 (0.3 im
Gebiet Zugerstrasse) zur Forderung von
preisgtinstigem Wohnraum




3.3 Flachen fir produzierendes Gewerbe
Samtliche Arbeitszonen werden um 20 bis

25 Prozent aufgezont, wodurch das Potenzial flr
zusatzliche Arbeitsplatze steigt. Durch die stei-
genden Bodenpreise kommt das lokale Gewerbe
unter Druck. Das produzierende Gewerbe hat
zunehmend Probleme, geeignete Flachen zu be-
zahlbaren Konditionen zu finden. Eine neue Be-
stimmung in der Bauordnung fordert deshalb Ge-
werbeflachen. In den reinen Arbeitsplatzgebieten
darf in den Erdgeschossen kilinftig nur noch maxi-
mal 50 Prozent der Flache durch Dienstleistungs-
betriebe (Blronutzungen) beansprucht werden.

oy 4

77
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Dadurch steigt die Chance, dass kiinftig mehr
Flachen flr das Kleingewerbe, Handels- und Pro-
duktionsbetriebe zur Verfigung stehen.

An der Inwilerriedstrasse soll ein Gewerbepark
entstehen. Damit das Gebiet eingezont werden
kann, hat der Gemeinderat bereits 2024 beim
Kanton den formellen Antrag gestellt, die im
kantonalen Richtplan bezeichnete Siedlungsbe-
grenzungslinie anzupassen oder aufzuheben. Das
Projekt besitzt fir die Gemeinde eine hohe Priori-
tat. Das Vorhaben wird separat weiterverfolgt.

Arbeitszonen

Samtliche Arbeitszonen werden zwischen 20 %
und 25 % aufgezont. Zur Forderung von
Kleingewerbe und Produktionsbetrieben darf
bei Neubauten das Erdgeschoss zu maximal
50 % durch Dienstleistungsbetriebe genutzt
werden.
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3.4 Klimaangepasste Siedlungsentwicklung
Mit verschiedenen Massnahmen soll die Natur
im Siedlungsgebiet gestarkt und eine klimaange-
passte Gestaltung gefordert werden. Dazu flhrt
die Gemeinde in den \Wohnzonen eine Grinfla-
chenziffer ein. Zudem werden okologische Aus-
gleichsmassnahmen sowie der Schutz bestehen-
der Baume und Neupflanzungen unterstutzt.
Beim Bau von Mehrfamilienhausern mit vier
Wohneinheiten oder mehr missen ausserdem
attraktiv gestaltete Gemeinschaftsflachen erstellt
werden, in denen sich die Bewohnerinnen und
Bewohner gerne aufhalten.

Die Grunflachenziffer legt fest, wie viel Flache
eines Grundsticks unbebaut bleiben muss.

Diese Flachen durfen nicht versiegelt sein, damit
Regenwasser versickern kann und Grlnraum er
halten bleibt. Fir Neubauten in den \Wohnzonen
W2a, W2b, W3a und W3b betragt diese Grin-
flachenziffer 40 Prozent. In besonderen Fallen
—zum Beispiel bei sehr kleinen Grundstticken fur
Reihenhauser oder bei schwierigen Grundstiicks-
formen — kann ausnahmsweise eine tiefere
Grunflachenziffer bewilligt werden. Es wird damit
sichergestellt, dass die Realisierung der dem
Grundstlick zugewiesenen maximal zulassigen
AusnUtzung nicht durch die Einfihrung der Grin-
flachenziffer verunmaoglicht wird.

Klimaangepasste Siedlungsentwicklung

W Gewahrleistung einer Grunflachenziffer von

mind. 40 % in den Wohnzonen flr Neubauten

I:I Begriinung von geeigneten Flachen des

Gebdudeumschwungs in den Bauzonen



3.5 Hochhauser und Verdichtungsgebiete

Die Gemeinde Baar verzichtet bewusst auf eine
generelle Aufzonung aller Bauzonen. Stattdessen
soll das Bauen primar dort verdichtet werden,
wo es am sinnvollsten ist: im kantonalen Verdich-
tungsgebiet entlang der Zugerstrasse, der Bahn-
linie und der Nordstrasse.

Dazu sind folgende Massnahmen vorgesehen:

— FUr die Arbeitsplatzgebiete Oberneuhof und
Neuhof wird eine neue Bauzone mit speziellen
Vorschriften geschaffen. Diese erlaubt eine
hohe bauliche Dichte, verlangt aber gleichzeitig
qualitativ hochwertige Freiraume fur die dort
arbeitenden Menschen.

— Das heutige Mischgebiet an der Zugerstrasse
wird ebenfalls in eine Bauzone mit speziellen
Vorschriften umgewandelt. Die AusnUtzungs-
ziffer wird zunachst nur leicht erhoht. Um eine
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hohe Qualitat der Gebaude und der Aussen-
raume zu sichern, missen ordentliche Bebau-
ungsplane erstellt werden. Diese ermoglichen
eine koordinierte Planung Uber mehrere Grund-
stlicke hinweg und eine schrittweise Realisie-
rung von hohen baulichen Dichten im Sinne
der Vorgaben im kantonalen Richtplan.

Im Zonenplan werden zudem Gebiete fest-
gelegt, in denen Hochhauser moglich sind. Im
Rahmen von ordentlichen Bebauungsplanen
durfen dort Gebaude mit einer Héhe von 40
bis 50 Metern, in bestimmten Fallen bis zu

60 Metern, realisiert werden — vorausgesetzt,
die Standortbedingungen stimmen und hohe
qualitative Anforderungen werden erflllt. An
stadtebaulich besonders geeigneten Stand-
orten kann in ordentlichen Bebauungsplanen
auch von den festgelegten Hohen abgewichen
werden.

Hochhauser und Verdichtungsgebiete

Verdichtungsgebiete:

I:I - Unterfeld Nord + Std und Oberneuhof

- Zugerstrasse
- Rigistrasse

W Hochhausgebiete
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3.6 Ortsbildschutz

Baar verfligt Uber eine interessante Industrie-
geschichte. Das Bundesinventar der schltzens-
werten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) weist in
Baar mehrere Gebiete mit unterschiedlichen
Schutzzielen aus. Diese Vorgaben zum Ortsbild-
schutz wurden bei der Revision der Nutzungspla-
nung von Anfang an berlcksichtigt.

FUr die Spinnerei an der Lorze (bestehend) und
das Brauerei-Areal (neu) sorgen spezielle Bau-
zonen in Verbindung mit einer Bebauungsplan-
pflicht dafir, dass neue Entwicklungen moglich
sind, ohne den Charakter der Orte zu verlieren.
So werden Verdichtung und Ortsbildschutz sorg-
faltig aufeinander abgestimmt.

FUr das Baarer Gebiet der Inneren Spinnerei in
Neuageri stellt eine Nichtbauzone mit beson-
deren Vorschriften sicher, dass die bestehende
Struktur erhalten bleibt. Im Schutzengelquartier
wird die Bauordnung so angepasst, dass eine
zeitgemasse Weiterentwicklung moglich ist und
gleichzeitig die heutige Quartierstruktur respek-
tiert wird.

In Zusammenarbeit mit dem Amt fir Denkmal-
pflege und Archadologie (ADA) wurden fir alle
schitzenswerten Gebiete neue Ortsbildschutz-
zonenplane erarbeitet. Zusammen mit den neuen
Regelungen in der Bauordnung stellen sie sicher,
dass sich diese Gebiete behutsam und ihrem
jeweiligen Charakter entsprechend weiterentwi-
ckeln kdnnen.

Ortsbildschutzzonen

I:I Bestehende oder angepasste

Ortsbildschutzzone

Neue Ortsbildschutzzone Robert-Fellmann-Park,
Ziegelhutte und Neuageri




3.7 Flachen zur Erfiillung offentlicher Aufgaben
Mit dem Bevolkerungswachstum ergeben sich
auch neue Aufgaben fir die Gemeinde. Die Fla-
chenreserven wurden deshalb analysiert. Zudem
wurde ein Masterplan Sportanlagen erarbeitet.
Daraus ergeben sich folgende Massnahmen im
Rahmen der Nutzungsplanungsrevision:

— Bei der Schulanlage Sennweid besteht der
Bedarf flr eine neue Dreifachsporthalle und
weitere schulische Einrichtungen. Werden die
entsprechenden Bauten auf dem heutigen
Areal umgesetzt, missen die bestehenden
Aussensportanlagen in der angrenzenden
Landwirtschaftszone kompensiert werden. Die
dort vorgesehene Einzonung in eine Zone des
offentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen
(OelB) stellt dies sicher.

— GestUtzt auf den Masterplan Sportanlagen
wird im Gebiet Lattich eine Flache von rund
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1.1 Hektaren eingezont. Dies erlaubt den Bau
eines weiteren Aussensportplatzes.

Die Areale Sonnenberg, Bahnmatt und Mar-
tinspark sind heute der OelB zugeteilt. Nach
dem Grundsatz der Inklusion sollen auf den er-
wahnten Arealen gute Voraussetzungen fur die
Erneuerung der Bauten und die Realisierung
erganzender Nutzungen geschaffen werden
(preisguinstige Alterswohnungen, Familienwoh-
nungen, Dienstleistungsangebote im Bereich
der Pflege etc.). Die Areale werden daher von
der Zone OelB in eine Bauzone mit speziellen
Vorschriften fir Nutzungen im &ffentlichen In-
teresse Uberflhrt. Es wird sichergestellt, dass
weiterhin grossmehrheitlich offentliche Nut-
zungen realisiert werden. Der Martinspark als
zentraler Grlinraum in der Nahe des Bahnhofs
bleibt untberbaubar, was der rechtskraftige
Bebauungsplan bereits sicherstellt.

Flachen zur ErfUllung offentlicher Aufgaben
I:I Bestehende Zone des 6ffentlichen Interesses

fUr Bauten und Anlagen

Einzonung in Zone des offentlichen Interesses
fr Bauten und Anlagen (Sennweid und Lattich)

Umzonung in Bauzone mit speziellen Vorschriften

W fur Nutzungen im offentlichen Interesse

(Sonnenberg, Bahnmatt und Martinspark)
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4. Verzicht auf eine kommunale Mehrwert-
abgabe
Die Gemeindeversammlung hat am 15. Sep-
tember 2022 die Einfihrung einer kommunalen
Mehrwertabgabe bei Um- und Aufzonungen und
bei Bebauungsplanen beschlossen. Damals war
diese Abgabe aufgrund der geltenden rechtlichen
Situation — insbesondere eines Bundesgerichts-
entscheids — nicht freiwillig, sondern obligato-
risch.

Inzwischen hat das Bundesparlament das Raum-
planungsgesetz (RPG) prazisiert. Neu konnen
die Gemeinden selbst entscheiden, ob sie eine
kommunale Mehrwertabgabe einfihren wollen
oder nicht.

Da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen
somit wesentlich geandert haben, wurde die im
Jahr 2022 beschlossene Einfuhrung einer kom-
munalen Mehrwertabgabe ausgesetzt. Zudem
gilt aufgrund der neuen Bundesregelung der
Grundsatz der Planbestandigkeit in diesem Fall
nicht. Somit ist die Frage nach der Einfihrung
einer kommunalen Mehrwertabgabe im Lichte
der neuen Bundesgesetzgebung dem Souveran
im Rahmen der Ortsplanungsrevision erneut zur
Abstimmung zu unterbreiten.

Die Gemeinden kdnnen gemass revidiertem
RPG neu frei entscheiden, ob sie bei Umzonun-
gen (z.B. Umzonung von Grundstticken in der
Arbeitszone in eine Wohnzone) oder Aufzonun-
gen (z.B. Erhohung der AusnUtzungsziffer von
0.6 auf 1.0) von den Grundeigentliimerschaften
eine Mehrwertabgabe von maximal 20 Prozent
erheben mochten oder darauf verzichten. Die Vo-
raussetzungen zur Erhebung einer kommunalen
Mehrwertabgabe sind im kantonalen Planungs-
und Baugesetz (PBG) geregelt. Die kommunale
Mehrwertabgabe kdme im Rahmen von Bebau-
ungsplanen sowie bei Aufzonungen erst bei einer
Erhdhung der AusnUtzungsziffer (AZ) von mehr
als 0.3 bzw. einer Erhéhung der Baumassenziffer
(BMZ) von mehr als 1.2 zum Tragen und ware
nur flr das die Nutzungserhohung um mehr als
30 Prozent Ubersteigende Mass geschuldet.

Bei Umzonungen ware die Abgabe nur flr das
den bisherigen Bodenwert um mehr als 30 Pro-
zent Ubersteigende Mass geschuldet (vgl. 8 52a
Abs. 2a PBG). Eine kommunale Mehrwertabgabe
konnte folglich nur in seltenen Fallen erhoben
werden.

Im Rahmen der aktuellen Ortsplanungsrevision
gingen zahlreiche Einwendungen ein, die auf-
grund der neuen Rechtslage eine erneute Ab-
stimmung uber die Einfihrung der kommunalen
Mehrwertabgabe verlangen. Der Gemeinderat
unterstltzt diese Forderungen. Er hat daher eine
bereinigte Fassung der Bauordnung mit der Op-
tion zur Streichung des Mehrwertabgabe-Artikels
separat Offentlich aufgelegt. In diesem Rahmen
gingen keine Einwendungen ein.

Der Gemeinderat beantragt der Stimmbevolke-
rung deshalb, in der Abstimmungsfrage 2 auf die
Einfihrung einer kommunalen Mehrwertabgabe
zu verzichten. Dies aus folgenden Grinden:

— Die kantonalen Vorgaben zur Mehrwertabgabe
geben hohe Hurden vor. Folglich gabe es nur
wenige Falle (insbesondere ordentliche Bebau-
ungsplane).

— Anstelle Geldleistungen sollen bei ordentlichen
Bebauungsplanen preisgunstiger VWohnraum
und offentliche Quartierfreiraume entstehen,
was auch ohne Mehrwertabgabe in der neuen
Bauordnung (BO) sichergestellt wird.

— Die Mehrwertabgabe wirde auf Liegen-
schaftskaufer und Mietende abgewalzt, was
zu einer weiteren Verteuerung der Eigentums-
und Mietpreise flhren durfte.

Sofern die Stimmbevolkerung den Antrag des
Gemeinderats auf Verzicht einer kommunalen
Mehrwertabgabe ablehnt, wird die im Jahr 2022
beschlossene, danach aber ausgesetzte Mehr
wertabgabebestimmung (8 55a aBO) zusammen
mit der Ubrigen Ortsplanungsrevision mit weni-
gen redaktionellen Anpassungen neu als Art. 42a
BO zusammen mit der Ubrigen Bauordnung in
Kraft gesetzt (siehe separate Beilage).



5. Teilrevision Strassenreglement

Die wesentlichen Anderungen

Das Strassenreglement (StR) wird lediglich punk-
tuell angepasst. Folgende Bestimmungen sind
Gegenstand der Teilrevision:

— Die revidierte kommunale Richtplanung enthalt
neue Begriffe und Massnahmen, was eine An-
passung der Bestimmungen im Strassenregle-
ment ndtig macht.

— Die Vorgaben zu Entsorgungsstandorten wer-
den prazisiert.

— Die Baubewilligungsbehdrde kann in Ausnah-
mefallen fir Kleinbauten und Anbauten einen
geringeren Strassenabstand als 4 Meter be-
willigen.

— Einfriedungen, Pflanzungen, Stitzmauern und
dergleichen durfen langs der Strassen eine
Hohe von 1.5 Meter nicht Uberschreiten. Ho-
here Mauern sind um die Mehrhdhe zurlickzu-
versetzen und zu begriinen (bisher in der Bau-
ordnung, neu im Strassenreglement geregelt).

— Neu kénnen Hochstammbaume in einem Ab-
stand von 50 Zentimeter vom Trottoir bzw. von
100 Zentimeter zum Fahrbahnrand gepflanzt
werden.

6. Kantonale Vorpriifung

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 9. Januar 2024
wurde die revidierte Nutzungsplanung zur ge-
setzlich vorgeschriebenen Vorprifung durch die
Baudirektion des Kantons Zug verabschiedet.
Per 14. Mai 2025 lag der kantonale Vorprifungs-
bericht vor. Dieser erlautert, in welchen Punkten
die kommunale Nutzungsplanung aufgrund der
Ubergeordneten Vorgaben angepasst werden
musste. Im Hinblick auf die 6ffentliche Auflage
wurden die Planungsinstrumente entsprechend
den Vorbehalten aus der kantonalen Vorprifung
bereinigt.
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7. Offentliche Auflage / Einwendungen

7.1 Offentliche Auflage

Nach der Vorprifung legte der Gemeinderat ge-
mass &8 39 Abs. 2 PBG den bereinigten Entwurf
offentlich auf und zeigte die Auflage im Amtsblatt
an. Die 30-tagige offentliche Auflage des Zonen-
plans, der Bauordnung und des Strassenregle-
ments erfolgte von Donnerstag, 5. Juni bis und
mit Freitag, 4. Juli 2025. Die Publikation erfolgte
im Amtsblatt des Kantons Zug sowie in der
Baarer Zytig. Als Auftakt wurde am 22. Mai 2025
eine offentliche Informationsveranstaltung im Ge-
meindesaal durchgeflhrt. Interessierten Perso-
nen bot die Gemeinde zudem Sprechstunden an,
wovon insgesamt 28 durchgefihrt wurden, um
Fragen zu den Planungsmitteln zu beantworten.
Wahrend der 6ffentlichen Auflage konnten beim
Gemeinderat schriftlich Einwendungen (mit An-
trag und Begrindung) gegen die verbindlichen
Planungsmittel erhoben werden.

7.2 Einwendungen

Wahrend der 6ffentlichen Auflage gingen frist-
gerecht beim Gemeinderat 56 Einwendungs-
schreiben mit einer Vielzahl von Antragen ein.
Diese wurden fachlich geprift und mit dem
Begleitgremium diskutiert. Der Gemeinderat
befand anschliessend am 16. Dezember 2025
Uber die Berucksichtigung, Teil-Bertcksichtigung
oder Nichtberlcksichtigung der Antrage. Der
Entscheid inkl. Begrindung wurde danach den
Einwendenden zugestellt. Daraufhin wurden elf
Antrage zuriickgezogen. Welche Anderungen in
den Planungsmitteln aufgrund der 6ffentlichen
Auflage vorgenommen wurden, ist im Planungs-
bericht in Kapitel 15 ersichtlich. Bei Bezugnah-
men auf Grundstlicksnummern (GS-Nr.) weist
der Gemeinderat darauf hin, dass diese auf der
kantonalen GIS-Plattform (zugmap.ch) offentlich
einsehbar sind.
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7.3 Inhalte der Einwendungen (Antrage) und
Stellungnahme des Gemeinderats
Die Einwendungen bzw. die Antrage sowie die
dazugehorenden Begriindungen wurden tabel-
larisch erfasst. Nachfolgend sind die Antrage in
geklrzter Form sowie thematisch geordnet zu-
sammengefasst. Der Entwurf der Zusammenfas-
sungen der Antrage und Begrindungen wurden
den Einwendenden zur Prifung zugesendet.

Auf dem gemeindlichen Mitwirkungsportal
www.mitwirken-baar.ch (QR-Code) sowie auf der
Gemeindewebsite www.baar.ch kdnnen Sie die
Ubersicht iber die Einwendungen sowie alle wei-
teren Unterlagen zur Ortsplanungsrevision digital
einsehen.

R

Allgemeines / Diverses

Antrag 20.1
Beim neu geplanten Sportplatz im Léattich seien

die Auflagen fur Drainagen zwingend einzuhal-
ten.

Begriindung: Die geplanten Fussballplatze lie-
gen geotechnisch hoher als das angrenzende
Landwirtschaftsland. Seit Jahren missen auf
dem Land Drainagen eingebracht werden zur
Entwasserung des Landes. Dieses Versaumnis
fuhrt seit Jahren bei Regen zu Wasserablagerun-
gen in Form eines Sees auf dem Land des Ein-
wenders.

Nichtbertiicksichtigung: Das Anliegen ist nicht
Gegenstand der laufenden Revision der Nut-
zungsplanung. Der Gemeinderat nimmt den Hin-
weis jedoch fur die weitere Planung zur Kenntnis.

Antrag 20.2
Das Trottoir vom Lattich sei bis nach Deinikon /

Sagerei Hotz zu verlangern.

Begriindung: Die Sicherheit der Anwohner und
Nutzer des Naherholungsgebietes kann nur ge-
wahrleistet werden, wenn ein Trottoir gebaut
wird. Die Planung soll aufgenommen und das
Trottoir endlich realisiert werden. Insbesondere
die vielen Lastwagen und landwirtschaftlichen
Fahrzeuge der anliegenden Betriebe sind ein
grosses Risiko fur Jogger, Velofahrer, Spaziergan-
ger und die Anwohner und ihre Kinder.
Nichtbertucksichtigung: Das Anliegen ist nicht
Gegenstand der laufenden Revision der Nut-
zungsplanung. Der Gemeinderat nimmt den Hin-
weis jedoch fur die weitere Planung zur Kenntnis.

Antrag 20.3
Es sei Uber einen Anschluss an den 6ffentlichen

Verkehr nach Deinikon nochmals zu debattieren.
Begriindung: Dem \Wunsch der Anwohner nach
einer Erschliessung durch den 6ffentlichen Ver
kehr soll Rechnung getragen werden.
Nichtberticksichtigung: Das Anliegen ist nicht
Gegenstand der laufenden Revision der Nut-
zungsplanung. Der Gemeinderat nimmt den Hin-
weis jedoch fir die weitere Planung zur Kenntnis.


https://www.mitwirken-baar.ch
https://www.baar.ch

Antrage 19.30, 25.20, 27.13, 39.7, 39.8 und
55.35

Es seien geeignete Flachen fir das Gewerbe zu
schaffen (z.B. produzierendes Gewerbe, Gewer
bepark) und hierzu ein verbindlicher Fahrplan vor
zulegen.

Begriindung: Es wird bemangelt, dass keine
Losung zur dringend ndtigen Bereitstellung von
zusatzlichen Flachen flr das produzierende Ge-
werbe vorhanden ist. Trotz mehrfacher Hinweise
und klarer Signale aus der Wirtschaft bleibt eine
Einzonung entsprechender Gebiete aus. Zudem
liegt kein konkreter Zeit- oder Losungshorizont
vor. Angesichts der anhaltenden Flachenknapp-
heit und des wachsenden Drucks auf das lokale
Gewerbe ist dies nicht akzeptabel. Um in Baar
Arbeitsplatze und Wertschopfung zu erhalten,
muss auch Raum flr produktive Betriebe ge-
schaffen werden. Das Gewerbe in Baar hat min-
destens den gleichen Druck, Raume zu finden
wie Wohnungssuchende. Vor allem werden Fla-
chen in Erdgeschossen benodtigt mit etwas Biiro-
flache.

Teil-Beriicksichtigung: In einer Standortevalua-
tion wurden unterschiedliche Areale zur Reali-
sierung eines Gewerbeparks untersucht. In der
Standortevaluation wurde darauf hingewiesen,
dass sich der favorisierte Standort Inwilerried-
strasse ausserhalb des kantonalen Siedlungs-
gebiets befindet und Fruchtfolgeflache betrifft.
Daher ist flr eine zukUlnftige Einzonung zuerst
eine Anpassung des kantonalen Richtplans er
forderlich. Dazu wurde beim Kanton ein formeller
Antrag gestellt, auch im Gemeinderatsbeschluss
zur Verabschiedung zu Handen der kantonalen
Vorprifung wurde auf diese Notwendigkeit hin-
gewiesen. Das Projekt besitzt fir die Gemeinde
eine hohe Prioritdt und das Vorhaben wird paral-
lel weiterverfolgt. Der kantonale Richtplan wird
in der Regel jahrlich justiert. Ein verbindlicher
Fahrplan kann aber nicht aufgezeigt werden, da
der Kanton fUr das Richtplanverfahren zustandig
ISt.

Antrag 50.3
Stadtebauliche Studien sollen nicht in einen

Quartiergestaltungsplan Uberflhrt werden und
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das Grundstlck GS Nr. 673 sei nicht in eine
Quartiergestaltungsplanpflicht aufzunehmen.
Begriindung: In der Vergangenheit wurden
rundum bereits Quartiergestaltungsplane er-
stellt und diverse Dienstbarkeiten geregelt. Auf
diesen basierend, wurden die Erschliessungen
und Uberbauungen umgesetzt. Der Bestandes-
garantie der Uberbauten Gebiete folgend, kann
und muss ein neuer Quartiergestaltungsplan gar
nichts anderes regeln als das, was schon damals
geregelt wurde. Falls aus zuklinftigen Verfahren
hervorgehen sollte, dass es der Regelung zu-
satzlicher Festlegungen bedarf, kdnnen diese im
Rahmen des Bebauungsplans oder des Baube-
willigungsverfahrens verflugt werden. Zu starre
Regelungen widersprechen den raumplaneri-
schen Erkenntnissen.

Nichtberticksichtigung: Der Gemeinderat kann
auf den Antrag nicht eintreten, da das Anliegen
nicht Gegenstand der laufenden Revision der
Nutzungsplanung ist.

Zonenplan

Antrag 1
Der sich in der Landwirtschaftszone befindliche

Teil des Grundstlcks GS Nr. 3872 ist der Wohn-
zone W2a zuzuweisen.

Begriindung: Die betroffene Flache ist wohl

bei der urspringlichen Umzonung des Gebiets
Gutsch irrtimlich in der Landwirtschaftszone ver
blieben. Bei der angrenzenden Strassenflache
(GS Nr. 3838) wurde dieser Fehler in der aktuel-
len Revision behoben.

Beriicksichtigung

Antrag 2
Der stdliche Teil des Grundstlcks GS Nr. 2156 ist

als kommunales Naturschutzgebiet im Zonenplan
aufzunehmen gemass Beilageplan.
Begriindung: Die Flache hat bereits heute einen
hohen Naturwert. Das kantonale Amt fir Raum
und Verkehr plant diverse dkologische Aufwer
tungen auf dieser Flache. Die Uberfiihrung in ein
kommunales Naturschutzgebiet ist deshalb von
Vorteil.

Beriicksichtigung
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Antrag 3.1
Der Grienbach mit beidseitiger Baumbestockung

sei besser zu schitzen. Die Bestockung sudlich
des Bachs sei zu erweitern, indem ein Korridor
von 20 Meter im Bereich der Zone WAD und ein
Korridor von 40 Meter im Bereich der Zone W3b
geschaffen wird, um den wertvollen Lebensraum
dauerhaft zu bewahren.

Begriindung: Der Grienbach entlang der Grien-
bachstrasse bei Inwil wird durch die Bauzonen
sehr stark eingeengt. Der Antrag erfolgt im Sinne
des Heimat- und Naturschutzgesetzes.
Nichtbericksichtigung: Der Gewasserraum legt
den Raum fir den Hochwasserschutz und die
Okologie fest. Das Areal ist bebauungsplanpflich-
tig. Massnahmen zur Vernetzung entlang des
Grienbachs kénnen im Bebauungsplan geprift
werden.

Antrag 3.2
Aus landschaftsschUtzerischer Sicht sei die Fla-

che der Zone W3b des Grundsticks GS Nr. 4357
in die Landwirtschaftszone auszuzonen mit zu-
satzlicher Festlegung einer Landschaftsschutz-
zone.

Begriindung: Siehe Begrindung Antrag 3.1
Nichtbertiicksichtigung: Eine Auszonung stellt
eine unverhaltnismassige Massnahme dar und
ist entschadigungspflichtig. Das Areal ist bebau-
ungsplanpflichtig. Massnahmen zur Vernetzung
entlang des Grienbachs kdnnen im Bebauungs-
plan geprift werden.

Antrag 6
Es sei eine Flache von 3’349 Quadratmeter auf

dem Grundstiick GS Nr. 808 von der Bauzone
W2b in die Landwirtschaftszone umzuzonen
(geméss Planbeilage), auch wenn diese Flache
auf GS Nr. 4062 oder GS Nr. 704 nicht wieder
als Bauland eingezont werden kann. Zudem sei
auf dem Grundsttick GS Nr. 800 eine Flache von
total 51 Quadratmeter von der Wohnzone W2b in
die Landwirtschaftszone im Sinne einer Abgren-
zungsbereinigung auszuzonen.

Begriindung: Die Umzonung in die Landwirt-
schaftszone ist flr das Weiterbestehen des Bau-
ernhofs Arbach von existenzieller Bedeutung, da

sich auf der Flache mehrere, zum Teil seit Uber
100 Jahren landwirtschaftlich genutzte Gebaude
befinden. Durch die vor Jahrzehnten durchge-
fihrte Umzonung zu W2b sind diese Gebaude
nun zonenfremd. Dadurch kénnten diese aktuell
wohl weder ersetzt, umgebaut noch den heuti-
gen Tierschutzvorschriften angepasst werden.
Beriicksichtigung

Antrag 7
Die Grundstlcke GS Nrn. 92, 93 und 94 seien

von der Kernzone B in die Kernzone A umzu-
zonen und damit aus der Ortsbildschutzzone zu
entlassen.

Begriindung: Der Gemeinderat wird ersucht, bei
der kantonalen Denkmalpflege die Fortfihrung
der Schutzabklarung zu beantragen. Es ist keine
Unterschutzstellung gewilnscht. Mit vorliegen-
dem Antrag sind samtliche Grundeigentimer des
betroffenen Grundstlicks einverstanden.
Beriicksichtigung

Antrag 12.1
Die Grundstlcke GS Nrn. 1136, 1243, 786, 1093,

3942 und 2960 seien einer Bauzone mit speziel-
len Vorschriften «Areal Rigistrasse» zuzuweisen
und mit der Festlegung «Hochhausgebiet 60 m»
zu Uberlagern.

Begriindung: Die Eigentimerin der GrundstU-
cke 1136, 1243 und 1093 und die Eigentiimerin
der Liegenschaft GS 786 beabsichtigen, die
bestehenden Scheibenhochhauser auf ihren
Grundsticken zurlickzubauen und auf dem Areal
Rigistrasse unter Einbezug der GS Nrn. 3942
und GS 2960 eine neue WohnUberbauung mit
vier Hochhausern mittels Bebauungsplan zu
entwickeln. Sie sind daher von der laufenden
Ortsplanungsrevision direkt betroffen. Im Vor-
prufungsbericht zum Bebauungsplan kommt die
Baudirektion zum Schluss, dass durch die im
Bebauungsplan vorgesehenen Hochhauser mit
Uber 50 Meter Hohe und 18 Vollgeschossen und
einer AusnUtzung von 1.69 die Grundmasse ge-
mass neuer Bauordnung und neuem Zonenplan
in einem Ausmass derart Uberschritten wirden,
dass eine solche Uberbauung trotz wesentlichen
VorzUgen auch im Rahmen eines ordentlichen



Bebauungsplanes nicht mehr mdglich sei. Die
Baudirektion hélt fest, dass «ein Bebauungs-
plan in dieser Grossenordnung» nur genehmigt
werden kann, wenn eine Bauzone mit speziellen
Vorschriften erlassen wird, in welcher die Grund-
nutzung arealspezifisch definiert wird.
Beriicksichtigung

Antrag 13
Die Grundstlcke GS Nrn. 1094 und 1059 seien

der benachbarten Wohnzone W3b (analog zur
Wohniberbauung Chriesimatt) zuzuteilen.
Begriindung: Die Grundstticke sind mit der
Uberbauung Chriesimatt eng verbunden und fes-
ter Teil des Quartiers. Es bestehen gegenseitige
Dienstbarkeiten und Grundlasten wie Leitungs-
recht, Fuss- und Fahrwegrecht, Uberbaurecht
und Hagpflichten.

Bericksichtigung

Antrag 15
Die heutige Bauzonenflache auf dem Grundstiick

GS Nr. 1065 sei (gemass Beilageplan) stdlich zur
Zugerbergstrasse auf demselben Grundstlck

(2. Prioritat) oder auf GS Nr. 940 (1. Prioritat) fla-
chengleich abzutauschen.

Begriindung: Es handelt sich hierbei nicht um
eine Neu-Einzonung, sondern um eine Verschie-
bung von Bauland. Das Bauland (bzw. die vorge-
schlagenen alternativen Flachen) befindet sich in-
nerhalb der Siedlungsbegrenzung, ist ausserhalb
der Gewasserschutzzone und ist zudem keine
Inselbauzone, d.h. direkt angrenzend an das Dorf.
Mit der aktuellen Lage des Baulandes kann die-
ses nicht genutzt und somit auch nicht Gberbaut
werden. Das Anliegen der Einwender ist es, er
schwinglichen Wohnraum im Kanton Zug fir an-
sassige Personen und Familien zu schaffen.
Nichtberiicksichtigung: Siedlungserweiterun-
gen sind im Rahmen der laufenden Ortsplanungs-
revision grundsatzlich nicht vorgesehen. Die vor-
liegende Problemstellung ist durch die Mutation
der Grundstlicksabgrenzungen entstanden. Es
waren larmrechtliche Abklarungen erforderlich
und die Voraussetzungen flr eine Einzonung
mussten gesamtheitlich geklart werden, auch
wenn es sich um einen Flachenabtausch handelt.
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Antrag 17.1
Die Grundstlcke GS Nrn. 1068, 1069, 1070, 1071,

1072, 1073 und 1074 seien von der WAb in die
W2b umzuzonen.

Begriindung: Die heutige Zonierung WADbD hat
gravierende Einschrankungen zur Folge. Der er-
forderliche Grenzabstand von 8 Meter verhindert
eine sinnvolle bauliche Erweiterung oder Verdich-
tung. Ein Naherbaurecht der Mischzone WAb zu
reinen Wohnzonen lasst die Bauordnung nicht zu.
Eine gewerbliche Nutzung im Sinne der WAD ist
in den Gebauden faktisch nicht realisierbar bzw.
nicht nachweisbar, was die Zonenzugehdrigkeit
zusatzlich ad absurdum fihrt. Die Minderung des
heutigen theoretischen Buchwertes der Parzellen
wirden die Eigentimer akzeptieren, zugunsten
der Moglichkeiten auf innere Verdichtung. Die
aktuelle Zonen-Zugehdrigkeit widerspricht dem
Grundsatz der zweckmassigen und ortsvertragli-
chen Planung. Eine Verdichtung nach innen, wie
sie im kantonalen und eidgendssischen Raumpla-
nungsgesetz gefordert wird, ist auf den Grund-
stlicken aufgrund der Gbermaéassigen Abstandsre-
gelung faktisch verunmaglicht. Die stadtebauliche
Zugehodrigkeit gilt dem westlich angrenzenden
Stadtzuger Quartier, Uber welche die Grundsti-
cke erschlossen sind, deshalb sollten die Ein-
wender baurechtlich die gleichen Opportunitaten
erhalten wie die Stadtzuger Nachbarschaften.
Beriicksichtigung

Antrag 23.1
Die Grundstlicke GS Nrn. 3387 und 4529 seien

einer Sonderbauzone zuzuordnen.

Begriindung: Gemass Art. 1 Abs. 2 RPG soll

die Raumplanung u.a. die raumlichen Voraus-
setzungen fur die Wirtschaft (lit. b) und eine aus-
reichende Versorgungsbasis des Landes schaffen
(lit. d). Es ist fUr die Forderung der Landwirtschaft
zu sorgen (Art. 1f. Landwirtschaftsgesetz; LwQ@).
Die geplante Nutzungsplanungsrevision verwehrt
dem Einwender jegliche Erweiterungsmaglich-
keit seines Betriebs. Angesichts des Grundsatzes
der Planbestandigkeit kann der Einwender nicht
zuwarten und sein Anliegen grundstlickbezogen
nach Rechtskraft der revidierten Ortsplanung gel-
tend machen.
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Nichtbertcksichtigung: Die rechtskréaftig bewil-
ligten Nutzungen besitzen Bestandesgarantie. Es
gelten die Vorgaben des schweizerischen Raum-
planungsgesetzes (RPG), da die Grundstlcke
ausserhalb des Siedlungsgebiets liegen. Bezlig-
lich Erweiterungsmaoglichkeiten ist der Kanton
zustandig. Es ware eine kantonale Nutzungszone
erforderlich. Fir das Grundstick GS Nr. 4529
ware faktisch eine Bauzone notwendig. Der Ge-
meinderat kann das Anliegen im Rahmen der
laufenden Ortsplanungsrevision nicht I6sen. Dazu
ware eine separate Teilrevision unter Einbezug
des Kantons erforderlich.

Antrag 23.2
Eventualiter seien die Grundsticke GS Nrn. 3387

und 4529 einer Spezialzone fur landwirtschaft-
lichen Gartenbau oder einer Speziallandwirt-
schaftszone zuzuordnen.

Begriindung: Nachdem der Betrieb zum einen
zusatzliche Lagerflache bendtigt und es zudem
der zweiten Generation der Familie moglich sein
soll, in der Gartnerei zu wohnen und zu arbeiten,
reichte der Einwender im Jahr 2017 ein Bauge-
such zur Aufstockung der Gebaude auf GS Nr.
3387, GB Baar ein. Dieses Bauvorhaben wurde
vom Amt fir Raum und Verkehr (ARV) kritisch
beurteilt. Es wurde dem Einwender stattdessen
nahegelegt, sich flr den Erlass einer Spezialzone
(bspw. einer Speziallandwirtschaftszone) stark zu
machen (gemass Brief ARV).
Nichtberticksichtigung: Siehe Antrag 23.1.

Antrag 23.3
Subeventualiter seien die Grundstiicke GS Nrn.

3387 und 4529 einer durch den Gemeinderat zu
bestimmenden Spezialzone zuzuordnen, welche
den Ausbau und die Aufstockung der heute be-
stehenden Gartnerei und der Wohnnutzung fur
die Betreiber der 1. und 2. Generation erlaubt.
Begriindung: Es soll dem Einwender neben der
zusatzlichen Wohnnutzung fir die nachste Ge-
neration auch eine massvolle Erweiterung des
Betriebs ermaoglicht werden. Hierzu sind die ge-
nannten Grundstlicke einer Sonderbauzone, einer
Sonderzone flr Gartenbau, einer Speziallandwirt-
schaftszone oder einer anderen Zone im Ermes-

sen des Gemeinderats zuzuordnen, welche eine
Erweiterung auf den genannten Grundstlcken
ermoglicht.

Nichtberticksichtigung: Siehe Antrag 23.1.

Antrag 26
Das in der Arbeitszone AC liegende Gebiet

«Ruessen» in Sihlbrugg und insbesondere das
Grundstlck GS Nr. 4108 sei von der Larmemp-
findlichkeitsstufe ES IV in die Larmempfindlich-
keitsstufe ES Il zu Uberfihren.

Begriindung: Im heutigen Gebiet «Ruessen» be-
finden sich keine Industriebetriebe mehr. Zu den
heute im genannten Gebiet ansassigen Unter
nehmen gehoren Gberwiegend Unternehmen,
von denen keine oder hochstens massig sto-
rende Larmemissionen ausgehen. Larmtechnisch
entspricht die heutige Nutzung im Gebiet «Rues-
sen» der ES Ill. Aufgrund der hohen Bauland-
preise im Kanton Zug ist eine Ansiedlung eines
Industriebetriebs unwahrscheinlich. Die heute
bestehende Homogenitat aus nicht und hochs-
tens massig stérenden Betrieben ist gemass
Raumplanungsgesetz zu halten.
Nichtbertcksichtigung: Beim gesamten
Arbeitsplatzgebiet Walterswil / Sihlbrugg handelt
es sich gemass kantonalem Richtplan um ein
Verdichtungsgebiet mit Vorrang Arbeitsnutzung.
Damit wird mit der vorgesehenen Regelung der
grosstmogliche Spielraum flr Gewerbebetriebe
gewabhrleistet. Dieser Ausgangslage wirde eine
Abzonung in eine Arbeitszone mit der Zulassig-
keit ES Ill widersprechen. Die Beibehaltung der
zuldssigen ES IV ermdglicht auch eine Ansied-
lung von stark storenden (Industrie-) Betrieben,
was planerischen Sinn ergibt (direkter Autobahn-
anschluss, keine angrenzenden WWohnzonen etc.).

Antrag 28.1
Die beiden Grundstlcke GS Nrn. 2256 und 3344

(Schutzgebiet Panzersperre Islisberg) seien als
kommunale Naturschutzgebiete auszuscheiden.
Begriindung: Die Panzersperre Islisberg ist ein
wichtiges Teilstlick der Vernetzungsachse im
Norden des Kantons Zug. Die Einwenderin ist
daher daran, die beiden Grundstlcke 6kologisch
aufzuwerten und diese mit einer Besucherinfor-



mation zu versehen. Aufgrund der sich auf den
Grundstlcken befindenden militarischen Objekte
sind diese nicht landwirtschaftlich nutzbar, so
dass durch das Vorhaben auch keine Fruchtfolge-
flachen tangiert sind.

Beriicksichtigung

Antrag 30.1
Das Grundstiick GS Nr. 2096 sei — wie die be-

nachbarten Grundstlicke — der Zone W2b zuzu-
weisen.

Begriindung: Ziel der neuen Ortsplanungsre-
vision ist verdichtetes Bauen. Die Einwenderin
findet es sinnvoll, dieses Gebiet wie die benach-
barten Grundstlicke der Zone W2b (0.65), die
eine hohere Ausnitzung erlaubt, zuzuschlagen.
Das Gebiet ist verkehrstechnisch gut erschlossen
und eine hohere Ausnutzung wirde das Ortsbild
nicht negativ beeinflussen.
Nichtbertiicksichtigung: Das Gebiet ist be-
bauungsplanpflichtig. Im Rahmen des Bebau-
ungsplans kann gestitzt auf ein schltssiges
Gesamtkonzept die Ausnutzungsziffer im Sinne
des Antrags erhdoht werden, zumal bereits bei
einfachen Bebauungsplanen eine um 20 Prozent
hohere Dichte erreicht werden kann. Gemass den
politischen Grundsatzen, welche die Basis dieser
Revision bilden, wird die bauliche Dichte ausser
halb der kantonalen Verdichtungsgebiete nicht
pauschal erhdht, da — wie gesagt — bereits im
Rahmen von einfachen Bebauungsplanen eine um
20 Prozent hohere Dichte realisiert werden kann.

Antrag 44
Auf dem nordlichen Teil des Grundstlcks Nr.

2096 soll ein 20 Meter breiter, horizontal verlau-
fender Landstreifen in der Zone W2a verbleiben.
Der Ubrige Teil des Grundstticks Nr. 2096 sowie
die Grundstticke Nr. 3189 und Nr. 2095 seien der
Zone W2b zuzuweisen. Das Grundstiick Nr. 2454
soll entlang des genannten Landstreifens in die
Zonen W2a und W2b aufgeteilt werden.
Begriindung: Eine kiinftige Uberbauung wird
dank dieser Zonierungsunterteilung den be-
stehenden Hauserbestand an der Rebmatt-
strasse respektieren und sich in das bestehende
Quartier sowie in die topografischen Gegeben-
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heiten einfligen. Den Hang ausschliesslich mit
Einfamilienhausern zu bebauen, ist nicht ver
tretbar. Dies widerspricht den politischen Zielen
einer Forderung von bezahlbarem Wohnraum und
lasst sich mit einer nachhaltigen WWohnraumpolitik
nicht vereinbaren. Unbebaute Landflachen in die-
sem Ausmass sind im Sinne des Raumplanungs-
gesetzes haushalterisch zu nutzen. Man geht
davon aus, dass eine inklusive Raumplanung,
eine sozial ausgewogene Bevdlkerungsstruktur
sowie die Vermeidung von Monostrukturen auch
im Interesse des Gemeinderats liegen.
Nichtbericksichtigung: Siehe Antrag 30.1

Antrag 31
Die Abgrenzung der Einzonung im Gebiet SchlUs-

seli sei auf dem Grundsttick GS Nr. 2022 punktu-
ell zu erweitern (gemass Beilageplan).
Begriindung: Durch die vorgesehene Einzonung
werden die nordlich und ostlich angrenzenden
Restflachen in der Landwirtschaftszone fur die
Bewirtschaftung untragbar.

Beriicksichtigung

Antrag 32.3
Im revidierten Zonenplan sei fir die neue Zone

«Mischgebiet Zugerstrasse (BsV2.4)» ein Hoch-
hausgebiet mit einer Hohe von 60 m (gelb) auszu-
weisen.

Begriindung: Siehe Begriindung Antrag 32.1.
Nichtberticksichtigung: Der Hochhausperimeter
basiert auf den Erkenntnissen der erarbeiteten
stadtebaulichen Studie. Hochhauser sollen ent-
lang der Zugerstrasse und Baarerstrasse kon-
zentriert werden. Der Hochhausperimeter wird
daher nicht auf die gesamte BsV2.4 ausgeweitet.

Antrag 33.1
Das Grundstiick GS Nr. 533 sei der WWohn- und

Arbeitszone WA4 oder WAD zuzuweisen.
Begriindung: Es wird beantragt, dass das zen-
trumsnahe Grundsttick im Quartier Neufeld/
Zugermatt von der heutigen Arbeitszone in eine
Mischzone (Mischung aus Wohn- und Arbeits-
zone) umzuzonen sei. Dies gestltzt auf die
Vorgaben des Kantons Zug, auf die Stadtebau-
liche Studie der Gemeinde Baar flr das Quartier
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Neufeld/Zugermatt und auf die Raumliche Ent-
wicklungsstrategie (RES) aus dem Jahr 2021.
Der heutige Richtplan des Kantons Zug stellt
fest, dass das Grundstlck Nr. 533 in einem Ge-
biet liegt, in denen die Arbeitsnutzung nicht Vor-
rang hat. In der gemeindlichen Stadtebaulichen
Studie wird das Grundstlck als «Hot Spot» im
Norden der Gemeinde Baar eingestuft, auf wel-
chem gut gestaltete Bebauungen und Freiraume
entstehen sollen. Die RES weist das GS Nr.

533 ausdrlcklich als Fokusgebiet Siedlungsent-
wicklung «Urban» und als Mischgebiet aus. Die
drei Planungsinstrumente kommen gemeinsam
zum Schluss, dass das GS Nr. 533 innerhalb des
grossten Potenzialgebiets fir die Siedlungsent-
wicklung der Gemeinde Baar liegt. Vor diesem
Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der
Gemeinderat Baar ausgerechnet beim Grund-
stlck Nr. 533 die heutige Zonierung der Arbeits-
zone beibehalten will. Weiter ist zu beachten,
dass das Grundstlck Nr. 533 als einzige Er
schliessungsmoglichkeit die Zufahrt von Norden
her Uber die Zugermatte/Landhausstrasse hat.
Das Quartier Zugermatt liegt in einer Wohnzone
sowie Wohn- und Arbeitszone. Schwerverkehr
wurde eine starke Belastung fur die Wohnnutzun-
gen im Quartier Zugermatte mit sich bringen und
der heutige Ausbaustandard der Strasse Zuger
matt ware mit einer Breite von rund 5.5 Meter
und Langsparkplatzen auf der ganzen Strassen-
lange fur das Befahren mit Schwerverkehr nicht
geeignet. Auch die Erschliessungssituation
spricht damit eindeutig fUr die beantragte Um-
zonung des Grundstickes in eine Wohn- und
Arbeitszone. Dem Gemeinderat Baar kommt bei
der Umsetzung der Ortsplanungsrevision zwar
ein Ermessensspielraum zu, er ist aber an die
Ubergeordneten kantonalen und kommunalen
Planungsinstrumente gebunden. Mit dem Ver-
zicht auf die beantragte Umzonung von GS Nr.
533 schafft der Gemeinderat Baar einen klaren
Widerspruch zu den erwahnten Planungsinstru-
menten. Die Ortsplanungsrevision verunmaoglicht
in der aktuellen Fassung jegliche Entwicklung auf
dem GS Nr. 533 im Quartier Neufeld/Zugermatt
fur die nachsten 15 bis 20 Jahre.

Nichtbertcksichtigung: Eine Umzonung zu
einem spateren Zeitpunkt ist erwilnscht und ent-
spricht den planerischen Absichten. Es muss je-
doch eine koordinierte Gesamtplanung Utber das
gesamte Areal sichergestellt werden (inkl. GS.
531 und 532).

Antrag 33.2
Eventualiter sei die westliche Teilflache des

Grundstiicks GS Nr. 533 von ca. 9'200 Quadrat-
meter zwischen Bahnareal und Gysi-Areal (Pla-
nungseinheit 1a gemass der Stadtebaulichen
Studie Verdichtungsgebiet Neufeld/Zugermatt
und Sagimatt/Zugerstrasse), der Wohn- und
Arbeitszone WA4 oder WAbD zuzuweisen.
Begriindung: Siehe Begrindung Antrag 33.1.
Wenn dem Antrag 1 nicht zugestimmt werden
wiurde, wird beantragt, dass zumindest der west-
liche Teil des Grundstiickes Nr. 533 (sogenannte
Planungseinheit 1a im stadtischen Synthese-
bericht der Gemeinde Baar), einer Mischzone
(Wohn- und Arbeitszone) zugewiesen werden
wurde. Der stadtische Synthesebericht teilte das
Grundstlck GS Nr. 533 in die Planungseinheiten
Ta und Te ein und formulierte fUr dieses Fokus-
gebiet verschiedene Leitsatze.
Nichtberticksichtigung: Siehe Antrag 33.1.

Antrag 35.1
Die Grundstlcke GS Nrn. 684, 1713, 1731 und

1732 seien aus der Bebauungsplanpflicht zu ent-
lassen.

Begriindung: Im gultigen Zonenplan 2005 be-
steht fir die betroffenen Grundstlicke keine
Bebauungsplanpflicht. Neu soll den GS eine Be-
bauungsplanpflicht auferlegt werden, sogar zu-
sammen mit den Grundstlcken GS 1955, 1958,
1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968 1967,
1969, 1970, 1971 und 3351 (Gebiet Mihlebach-
strasse), auf welchen schon ein gemeinsamer
ordentlicher Bebauungsplan besteht. Es ist nicht
zielflhrend, die Grundstiicke GS Nrn. 684, 1713,
1731 und 1732 diesem Bebauungsplan zuzuord-
nen. Es sei zu gewahrleisten, dass eine eigenstan-
dige Entwicklung der Grundsticke, welche schon
immer eine eigene Einheit bildeten, moglich ist.
Beriicksichtigung



Antrag 55.4
In der Bauordnung sei in den Art. 5, 6 und 13 auf

die Bebauungsplanpflicht zu verzichten. Zudem
sei auf die Bebauungsplanpflicht in folgenden
Gebieten zu verzichten: Rebmatt (GS Nrn. 2096,
2454, 3934), Erlenhof (GS Nr. 2148), Aussergriit-
strasse (GS Nr. 3853), Sihlbruggstrasse (GS Nr.
2345) und Baarermatt (GS Nrn. 4357 4538).
Begriindung: Ein Bebauungsplan (einfacher oder
ordentlicher) Gbernimmt dort die Funktion der
Bauordnung, wo deren Anwendung schwierig
oder nicht zielfihrend ist. Dies betrifft insbeson-
dere die Kernzone. Darlber hinaus gibt es ein
Anreizsystem, das Eigentiimer auch ausserhalb
der Kernzone dazu motiviert, freiwillig einen
Bebauungsplan zu erstellen, etwa um eine ho-
here Ausnutzung oder Abweichungen von der
Regelbauweise vorzunehmen. Die aufgefuhrten
Grundstticke liegen weder in der Kernzone noch
verfligen sie Uber einen bewilligten oder in Aus-
arbeitung befindlichen Bebauungsplan.
Teil-Berticksichtigung: Bereits heute bestehen
zahlreiche Gebiete mit Bebauungsplanpflicht.
Damit kommt das offentliche Interesse an einer
koordinierten Planung zum Ausdruck. Auf die
einfache Bebauungsplanpflicht im Gebiet Ausser
grutstrasse (GS Nr. 3853) wird verzichtet. In die-
sem Gebiet ist eine Entwicklung im Rahmen der
Einzelbauweise zweckmassig und im Sinne einer
mit dem Siedlungsrand vereinbaren Gestaltung
der Bauten der Verzicht auf eine Mehrausnitzung
nachvollziehbar und planerisch sinnvoll.

Antrag 36.1
Die Siedlungserweiterung gemass Quartier

gestaltungsplan Schmidhof sei in die aktuelle
Revisionsvorlage aufzunehmen. Sollte dies auf-
grund Ubergeordneter Vorgaben nicht mdglich
sein, werde eine prioritare Weiterverfolgung des
Vorhabens gegenUber Ubergeordneten Behorden
erwartet. Der weitere Fahrplan sei aufzuzeigen.
Begriindung: Im Jahr 2007 wurde in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Baar ein Quartier
gestaltungsplan fir das Areal Schmidhof erarbei-
tet. Ziel des Quartiergestaltungsplans war es,
den langfristigen Schutz des Hofareals Schmid-
hof sicherzustellen, der Gemeinde den Erwerb
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von Land zu stark reduzierten Preisen fiir den
Bau von preisgunstigem Wohnraum zu ermaogli-
chen und die nachhaltige Entwicklung des Areals
langfristig zu sichern.

Nichtberticksichtigung: Das Gebiet ist unbe-
strittenermassen ein wichtiges Entwicklungs-
gebiet. Eine Einzonung ist aktuell jedoch nicht
moglich, da dies aufgrund der Vorgaben des
Bundesrechts und des kantonalen Rechts (Ein-
zonungsstopp) nicht moglich ist. Sofern sich die
Ubergeordneten Vorgaben verandern, wird sich
die Gemeinde flir das Anliegen einsetzen.

Antréage 38.1, 40.1, 52.1 und 53.1
Es sei von einer Umzonung des Areals Martin-
park abzusehen.

Begriindung: Beim Martinspark handelt sich um
einen ehemaligen Friedhof, der heute eine der
letzten Frei- und Grinflachen im Zentrum von
Baar darstellt. Als Erholungsflache wird er von
der ganzen Bevolkerung enorm geschatzt. Er bil-
det einen Ausgleich und Kontrast zur dicht bebau-
ten Kernzone. Zudem stellt der Park auch einen
Ubergang vom dichten Dorfkern in die weniger
dichte Ortsbildschutzzone. Die in der Bauordnung
vorgesehenen Bauten mit einer Gesamthdhe von
25 Meter sind an dieser Lage undenkbar. Wenn
Uberhaupt Hochbauten erstellt werden sollen,
was abgelehnt wird, dann mUssen sich diese
aufgrund der sensiblen Ausgangslage stark zu-
rickhalten und besonders gut ins Orts- und Quar-
tierbild eingliedern. Auf den Grundstlcken der
Kirchgemeinde stehen ausreichend Flachen fir
die Realisierung ihrer gewinschten Nutzungen
zur Verfugung.

Teil-Berticksichtigung: Der Martinspark soll
nicht Uberbaut werden. Ein rechtskraftiger Be-
bauungsplan stellt weiterhin die Freihaltung des
gesamten Martinparks sicher. An der Umzonung
wird dennoch festgehalten, da es sich um eine
planerische Einheit mit dem Altersheim Martins-
park handelt.
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Antrag 45
Auf das Hochhausprojekt BsV3.1 Sonnenberg sei

in der vorliegenden Form insbesondere mit einer
Hohe von 25 Metern zu verzichten.
Begriindung: Das geplante Hochhaus befindet
sich in unmittelbarer Nahe zum Wohnquartier
Bahnmatt in der WA4. Es kommt dadurch zu
einem erheblichen Verlust an Aussicht und Privat-
sphare, einer beflrchteten Wertminderung der
Liegenschaften im Quartier und der bezweifelten
Vereinbarkeit mit dem Ortsbild. Dartber hinaus
wird die Eignung dieses Gebiets flr die Erstel-
lung von preisglnstigem Wohnraum bezweifelt.
Nichtberticksichtigung: Ein Studienauftrag hat
die Vertraglichkeit eines Hochhauses an dieser
Lage aufgezeigt. Das Hochhaus soll den Ortsein-
gang zu Baar akzentuieren. Das Planungs- und
Baugesetz des Kantons Zug (PBG) verlangt, dass
Hochhauser sowohl im Zonenplan als auch im
Bebauungsplan zu regeln sind. Der Standort des
Hochhauses ist stadtebaulich begriindet an der
Landhausstrasse und damit nicht direkt beim be-
stehenden Quartier Bahnmatt. Der Gemeinderat
unterstltzt das Vorhaben.

Antriage 49.1 und 50.1

Das Hochhausgebiet 50 Meter sei Uber die ge-
samten Grundsticke GS Nrn. 673 und 3509 in
Richtung Westen auszudehnen.

Begriindung: Der kantonale Richtplan umfasst
einen grosseren Perimeter fir Hochhauser. Hoch-
hausstudien der Gemeinde Baar, der Stadt Zug
und des Amts fur Raum und Verkehr, die auf
nachvollziehbaren Analysen basieren, sahen die
Standorte an unterschiedlichen Lagen, haufig
auch ausserhalb des nun vorgeschlagenen Be-
reichs vor. Der nun sehr eng gefasste Perimeter
lasst sich weder stadtebaulich noch freirdumlich
begrinden. Das Ziel der Verdichtung lasst sich
nur erreichen, wenn die Voraussetzungen fir
bauwillige Grundeigentimer gegeben sind. Im
Gebiet BsV2.4 sei man zusammen mit der Nach-
barschaft wohl eine der wenigen Eigentiimer, die
dank Grundstiicksgrdsse, Alter der Liegenschaft
und Zukunftsplanung zeitnah handlungsfahig
sind.

Beriicksichtigung

Antrage 46
Das Grundsttick GS Nr. 687 sei in die Zone W3b

abzuzonen. Zudem seien die Grundstlicke GS
Nrn. 1514 und 1515 in die Zone W3b aufzuzonen.
Begriindung: Dadurch soll GS Nr. 687 auch in Zu-
kunft bebaubar bleiben. Die Parzelle ist kleinteilig
und wird derzeit ausschliesslich zu Wohnzwecken
genutzt. Eine Hochhauszone wirde die Entwick-
lung auf langere Zeit blockieren. Das GS passt
gut in die bestehende W3b. Auf den GS Nrn.
1514 und 1515 schafft eine Aufzonung eine zu-
kunftsgerechte Entwicklungsmaoglichkeit, tragt zur
Verdichtung bei und passt sich ins Quartier ein.
Beriicksichtigung

Antrag 19.15
Die Ziegelhutte sei nicht mit einer Ortsbildschutz-

zone zu Uberlagern.

Begriindung: Die Hinweise zur praziseren Be-
schreibung der Ziegelhutte-Zone werden als
unerlasslich erachtet. Neben der denkmalpfle-
gerischen Bedeutung sollen auch die realen und
langfristigen Nutzungen durch die Eigentiimerin,
notabene den Forstbetrieb, die Wasserversor-
gung fur die Gemeinde Baar sowie die Korpora-
tionsverwaltung als 6ffentliche Aufgaben im Text
verankert werden. Die ZiegelhUtte mit Neben-
gebauden ist bereits seit dem frihen 17. Jahr
hundert (Grundsteinlegung Ziegelhltte 1606)
schriftlich als Ziegelbrennerei dokumentiert. Eine
Uberlagerung durch weitere Schutzbestimmun-
gen wie Ortsbild- und Landschaftsschutzzonen
erscheint unverhaltnismassig und verursacht un-
ndtige Blrokratie.

Nichtberticksichtigung: Aufgrund des ISOS-Ein-
trags wird an der Uberlagerten Ortsbildschutz-
zone festgehalten.

Antrag 54
Es sei das gemeindliche Naturschutzgebiet

entlang des Ochsenbaches flachenmassig so
zu belassen, wie es derzeit entsprechend dem
noch geltenden Zonenplan ist (GS Nr. 3461).
Begriindung: Die landwirtschaftlichen Nutz-
flachen sollen moglichst erhalten bleiben und
nicht durch unverhaltnismassige Naturschutz-
gebiete eingeschrankt werden. Insbesondere



sollen die Fruchtfolgeflachen maoglichst erhalten
bleiben.

Nichtbertuicksichtigung: Die Ausscheidung einer
Zone B (Pufferzone) stltzt sich auf &8 6 des kanto-
nalen Gesetzes uber den Natur und Landschafts-
schutz, nach welchem bei einem Naturschutz-
gebiet eine Zone B als Pufferzone ausgeschieden
werden soll. Bis anhin verflgte das Naturschutz-
gebiet Uber keine Zone B. Die Grundsatze zur
Ausscheidung der Zone B wurden mit dem Amt
fr Raum und Verkehr koordiniert.

Ortsbildschutzzonenplane

Antrag 14.1
Es seien die entlang des Unterbriiglenweges (GS

Nr. 1481) und die entlang der Landwirtschafts-
zone (GS Nrn. 3460 und 3458) vorgesehenen
Freiflachen (gemass Beilageplan) im Ortsbild-
schutzzonenplan Blickensdorf wegzulassen.
Begriindung: Die Einwenderin beabsichtigt die
erwahnten Grundstlcke zu Uberbauen, wobei
zuerst ein einfacher Bebauungsplan erarbeitet
werden soll. Hierflr wurde ein Studienverfahren
durchgefihrt mit drei Teams und ein Siegerpro-
jekt durch das Beurteilungsgremium ausgewahlt.
Die Abteilung Planung/Bau der Gemeinde Baar
war im Verfahren auch involviert. Der Ortsbild-
schutzzonenplan sieht nun Einschrankungen fur
die Grundstlcke vor, welche so nicht mit dem
Siegerprojekt Gbereinstimmen und nicht Grund-
lage fUr das Studienverfahren waren.
Beriicksichtigung

Antrag 14.2
Eventualiter seien diese Freiflachen im Ortsbild-

schutzzonenplan derart zu definieren, dass die
laufende Planung fur den einfachen Bebauungs-
plan nicht beeintrachtigt wird oder dieser gar ge-
andert werden muss.

Begriindung: Siehe Begriindung Antrag 14.1.
Beriicksichtigung

Antrag 37.1
Das Wohngebaude auf dem Grundstlck GS

Nr. 1457 sei nicht als «ortsbildpragendes Ge-
baude» im Ortsbildschutzzonenplan Blickensdorf
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zu erfassen. Es sei als «Ubriges Gebaude» zu
klassieren.

Begriindung: Das bisherige Ensemble mit dem
ehemaligen Schopf auf der Nachbarparzelle

Nr. 2979 existiert nicht mehr, da dieses Gebaude
vollstandig eingesturzt ist. Die ortsbauliche
Wirkung des friiheren Gebaudeensembles ist
somit faktisch und substanziell nicht mehr ge-
geben. Eine Einstufung als ortsbildpragend ist
damit nicht sinnvoll. Die Einstufung als ortsbild-
pragendes Gebaude bedeutet, dass bei einem
Ersatzbau ausschliesslich ein Wiederaufbau an
gleicher Lage und mit gleichem Gebaudeprofil
zuldssig ist. In der Praxis bedeutet dies, dass
kein wirtschaftlich tragbarer Ersatzbau maoglich
ist, der heutigen Wohnstandards gentigt. Dies
fUhrt zu einer markanten Abwertung des Grund-
stlicks (Marktwert und Entwicklungsperspektive).
Solche Einschrankungen sind unverhaltnismassig
und im offentlichen Interesse nicht gerechtfertigt.
Beriicksichtigung

Antrag 37.2
Die Ausdehnung der «Ubrigen Gartenanlage und

mehrheitlich begriinten Flache» auf dem Grund-
stiick GS Nr. 1457 sei um mindestens 2 Meter
Richtung Strasse zu reduzieren.

Begriindung: Der aktuell eingezeichnete Peri-
meter fUr «lbrige Gartenanlagen» reicht zu nah
an das bestehende Gebaude heran. In der Praxis
besteht rund um das Gebaude ein befestigter
Gehweg, der dem Unterhalt und der Erschlies-
sung dient. Die Abgrenzung soll deshalb auf der
Nordostseite um mindestens 2 Meter zurilickver
setzt werden.

Beriicksichtigung

Antrag 37.3
Das Grundstiick GS Nr. 1457 sei aus der Ortsbild-

schutzzone auszunehmen.

Begriindung: Siehe Begriindung Antrag 37.1.
Nichtberticksichtigung: Das Grundstick ist nach
wie vor der Kernzone KB zugeordnet. Séamtliche
KB-Flachen sind gemeindeweit auch der Ortsbild-
schutzzone zugewiesen, was planerisch sinnvoll
ISt.
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Antrag 48
Im Ortsbildschutzzonenplan Blickensdorf seien

auf dem Grundsttick GS Nr. 4408 der Baum und
der Garten von jeglichem Schutz zu befreien.
Begriindung: Gemass Art. 27 darf im Garten
nicht mehr gebaut werden. Dies, obwohl dort
Bauzone ist. Das Eigentum ist nach Art. 26 BV
«Eigentumsgarantie» geschutzt. Ein Bauverbot
in der Bauzone hat klar eine Abwertung der Lie-
genschaft zur Folge und waére ausgleichspflichtig.
Zudem ist seit langerem geplant, einen Teil der
Rasenflache in Parkplatze umzuwandeln. Der
Nussbaum im Garten wird immer grésser, mach-
tiger und volumindser, bedrangt das Haus und
gefahrdet die Bausubstanz. Vor allem die \Wurzeln
kdénnten ein Problem werden, da diese unter die
Mauern wachsen konnten und diese beschadi-
gen wurden. Die Unterschutzstellung ist generell
kontraproduktiv, da sich jeder Eigentimer fragt,
soll ich einen Baum setzen oder einen Garten
planen und bewirtschaften, so dass diese unter
Schutz fallen konnten.

Nichtberiicksichtigung: Das Gebaude ist ge-
schitzt. Der Garten soll daher nicht Uberbaut
werden. Der Baum wird nicht unter Schutz ge-
stellt. Der Baum ist gemass den Vorgaben in der
Bauordnung nach Maglichkeit zu erhalten. \Wenn
dies nicht moglich ist, kann an geeigneter Lage
eine Ersatzpflanzung vorgenommen werden. Der
Eintrag im Ortsbildschutzzonenplan ist daher ver
haltnismassig.

Antrag 16
Im Ortsbildschutzzonenplan Robert-Fellmann-

Park sei auf dem Grundstick GS Nr. 124 das
Gebaude Assek-Nr. 442b als Ubriges Gebaude
(hellgrau) zu bezeichnen, so dass ein Tiny House
(Stockli) erstellt werden kann.

Begriindung: Durch die Umzonung in die Kern-
zone B (mit Ortsbildschutz) entstehe ein unver
haltnismassiger Verlust und lauter Nachteile. Das
Grundstiick erfahre dadurch eine Wertvermin-
derung. Daher soll auf der Flache des heutigen
Gartenhauses (Assek-Nr. 442b) ein Ersatzneubau
und damit eine Nachverdichtung maoglich sein.
Bericksichtigung

Antrag 29.2
Die Liegenschaften GS Nr. 476 und GS Nr. 477

seien im neuen Ortsbildschutzplan Zentrum Rat-
haus als Ubrige Gebaude aufzuflhren.
Begrindung: Die Liegenschaften der Einwender
befinden sich unverandert in der Kernzone B,
Uberlagert von der Ortsbildschutzzone Zentrum
Rathaus, sind aber weder denkmalgeschutzt
noch inventarisiert. Zudem sind sie nicht Be-
standteil des «Inventar der schliitzenswerten
Ortsbilder der Schweiz» (ISOS).
Nichtberticksichtigung: Zusammen mit dem
Amt fir Denkmalpflege und Archéologie wurden
die fUr das Baarer Ortsbild wichtigen Bauten be-
zeichnet. Planungsrechtlich ist die Bezeichnung
der Gebaude als «ortsbildpragend» vorteilhaft, da
das Gebaude an bestehender Lage ersetzt wer
den kann. Es ergibt sich zudem eine Argumenta-
tionsmaoglichkeit, restriktive Grenz- und Strassen-
abstande zu unterschreiten.

Antrag 34.1
Auf den Grundsticken GS Nrn. 789 und 2602

seien keine Festlegungen von markanten Einzel-
baumen und ortsbildpragenden Gartenanlagen
vorzusehen.

Begriindung: Die Einwenderin beabsichtigt die
erwahnten Grundstlcke zu Uberbauen, wobei
zuerst ein einfacher Bebauungsplan erarbeitet
werden soll. Hierflr wurde ein Studienverfahren
durchgefihrt mit drei Teams und ein Siegerpro-
jekt durch das Beurteilungsgremium ausgewahlt.
Die Gemeinde Baar war im Verfahren auch invol-
viert. Der Ortsbildschutzzonenplan sieht nun Ein-
schrankungen vor fir die Grundstlcke, welche so
nicht mit dem Siegerprojekt Ubereinstimmen und
nicht Grundlage fur das Studienverfahren waren.
Teil-Beriicksichtigung: Gestitzt auf das erfolgte
Studienverfahren werden zwei von drei markan-
ten Einzelbaumen aus dem Ortsbildschutzzonen-
plan Inwil gestrichen. An der ortsbildprdgenden
Gartenanlage wird festgehalten, da diese mit
dem Siegerprojekt vereinbar ist.



Bauordnung
Zonenvorschriften: A Bauzonen

Antrag 19.1, 19.2, 19.3, 25.1, 27.1, 39.3 und
55.3

In der Bauordnung im Art. 4 Abs. 2, 1. Satz seien
«betriebsnotwendig» und in Absatz 2, 2. Satz
«betriebsnotwendige» ersatzlos zu streichen.
Es sei zu konkretisieren, dass ab einer aGF von
300 Quadratmeter Arbeitsflache max. 150 Qua-
dratmeter Wohnraum zulassig sei. Es sei eine
konkrete Prozentangabe z.B. max. 20 Prozent
der aGF fir Arbeitsnutzung fur Wohnnutzungen
zu definieren. Der Begriff «betriebsnotwendi-
ger Wohnraum» sei klar und nachvollziehbar zu
definieren. Auf eine starre Beschrankung sei zu
verzichten und Betriebswohnungen je nach Nach-
weis individuell zu bewilligen.

Begriindung: \Was konkret «betriebsnotwendig»
bedeutet, ist nicht definiert und kann zu Unklar-
heiten fihren. Damit auch Kleingewerbe die
Maglichkeit fir Wohnnutzung hat, ist das «unter
geordnete Verhaltnis» zur aGF grosszligig aus-
zulegen. Die Festlegung soll auch auf Bauzonen
mit speziellen Vorschriften ausgeweitet werden.
Es ist nicht ersichtlich, wie die Gemeinde den
«betriebsnotwendigen Wohnraum» prifen will.
In der heutigen digitalisierten Zeit braucht es fir
das FUhren eines Betriebs keinen Wohnraum.
Daher soll generell eine begrenzte WWohneinheit
pro Gebaude mit einer klaren Prozentangabe
zulassig sein. Es soll keine starre Pflicht gelten,
so dass auch Mitarbeiterzimmer in einem Ge-
werbegebaude moglich waren, da es immer
schwieriger wird fur Mitarbeiter Wohnungen zu
finden. Eine klare, verbindliche und nachvollzieh-
bare Regelung muss geschaffen werden fir den
«betriebsnotwendigen Wohnraum». Nur so kann
verhindert werden, dass Ermessensspielraum zu
willktrlichen Entscheidungen flhrt.
Nichtberucksichtigung: Die Arbeitszonen sind
fir das Gewerbe, flr Dienstleistungen und/oder
fur die Industrie bestimmt (§ 20 Abs. 1 PBG).
Nur betriebsnotwendiger VWWohnraum ist zulassig
(8 20 Abs. 2 PBG). Der Begriff «betriebsnotwen-
dig» setzt einen funktionalen Zusammenhang
zwischen Arbeitsnutzung und Wohnnutzung vo-
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raus. VWWohnungen sind nur flr an den Standort
gebundenes Personal erlaubt. Die Definition der
Betriebsnotwendigkeit kann durch die Gemeinde
nicht abweichend vom Planungs- und Baugesetz
des Kantons Zug (PBG) und der Rechtsprechung
geregelt werden. In allen Arbeitsplatzzonen, die
von kantonaler Bedeutung sind, besteht kein
Spielraum. In Arbeitszonen, die der Larmemp-
findlichkeitsstufe IV zugeordnet sind, kdnnen
stark storende Betriebe entstehen. Nach Bun-
desrecht gilt es daher, auch Bewohnende vor
einer durch Immissionen hervorgerufenen Be-
eintrachtigung zu schitzen. Die Definition einer
Verhéltniszahl (Prozent) ist nicht zweckmassig
und schrankt unter Umstanden den Spielraum
zur Realisierung von Wohnraum bis 150 Quadrat-
meter unnotig ein.

Antrag 11.1
Der dritte Abs. von Art. 4 in der Bauordnung (Be-

grenzung Dienstleistung im EG auf 50 Prozent)
sei zu streichen.

Begriindung: Die zukUnftige Weiterentwicklung
wird dadurch im Bereich der Arbeitsnutzung er
heblich eingeschrankt.

Nichtbertcksichtigung: Gestitzt auf eine Mo-
tion der FDP erarbeitet der Gemeinderat eine
Gewerbestrategie. Das produzierende Kleinge-
werbe soll geférdert werden, weshalb an der Be-
stimmung festgehalten wird.

Antrag 27.2
Die in Art. 4 Abs. 3 Bauordnung festgelegte fixe

Regelung fir maximal 50 Prozent Dienstleistun-
gen im EG wird kritisch gesehen.

Begriindung: Ein larmintensives Gewerbe
kdnnte wohl nicht einziehen.
Nichtberticksichtigung: Siehe Antrag 11.1

Antrag 55.2
In der Bauordnung im Art. 4 sei folgender Ab-

schnitt zu streichen: «und sind als 6ffentlichrecht-
liche Eigentumsbeschrankung im Grundbuch an-
zumerkeny.

Begriindung: -

Nichtbericksichtigung: Dies entspricht der heu-
tigen Praxis. Der Abschnitt schafft Transparenz
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und Rechtssicherheit flr Grundeigentimerschaf-
ten. Wohnungen sind gemass PBG nur erlaubt,
wenn sie betrieblich notwendig sind.

Antrag 55.5
In der Bauordnung sei Art. 5 Abs. 2 folgender-

massen anzupassen: Es darf nur auf der Grund-
lage eines einfachen oder ordentlichen Bebau-
ungsplans gebaut werden.

Begriindung: Eine Bebauungsplanpflicht in der
Kernzone fir kleinere Um- oder Anbauten wird
abgelehnt. Diese Regelung ist unverhaltnis-
massig und verursacht Zeitverzogerungen fur
den Eigentlimer sowie fur das Bauamt. Solche
Vorhaben sollen auch mit einem vereinfachten
Verfahren oder bei guter ortsbaulicher Einflgung
ganz ohne Bebauungsplan ermdglicht werden.
Als Grundlage sollte die Formulierung aus der
Musterbauordnung dienen: «Gebaude dlrfen
umgestaltet, erweitert, umgenutzt und mit Er
ganzungsbauten versehen werden, wenn das
Ortsbild nicht beeintrachtigt wird.»
Nichtbertucksichtigung: In der Kernzone A soll
die Stimmbevolkerung das letzte Wort fiir ein
Projekt haben, was mit der ordentlichen Bebau-
ungsplanpflicht sichergestellt wird.

Antrag 55.6
In der Bauordnung im Art. 5 Abs. 3 sei folgender

Abschnitt zu streichen: «die zu den offentlichen
Strassen, Platzen und Wegen zugewandten Um-
gebungsflachen besonders gut und klimatisch
wirksam zu gestalten und zu bepflanzen».
Begriindung: -

Beriicksichtigung

Antrag 55.7
Art. 5 Abs. 4 — Verstandnisfrage: Was ist unter

«kleinen Grundstlcken» zu verstehen und wie
wird dies beziffert sowie kategorisiert?
Begriindung: -

Beriicksichtigung: Im Planungsbericht wird pra-
zisiert, was unter «klein» verstanden wird.

Antrage 11.2, 19.4 und 25.2
Die Bebauungsplanpflicht sei in der Kernzone A
zu streichen und stattdessen die Formulierung

der Musterbauordnung «Gebaude dirfen um-
gestaltet, erweitert, umgenutzt und mit Ergan-
zungsbauten versehen werden, wenn das Orts-
bild nicht beeintrachtigt wird» zu Gbernehmen.
In Art. 5 Abs. 4 Bauordnung sei folgendes zu
streichen: «bei kleinen Grundstlcken». Neu sei
der Absatz folgendermassen zu erganzen: «Der
Gemeinderat kann auf einen Bebauungsplan ver
zichten» [...]

Begriindung: Die zwingende Pflicht zur Erstel-
lung eines Bebauungsplans in der Kernzone A
wird kritisiert. Fur kleinere Um- oder Anbauten ist
diese Vorgabe unverhaltnismassig, da sie private
Investitionen unnotig erschwert und verteuert.
Einfachere Bauvorhaben sollen auch mit einem
einfachen Bebauungsplan — oder, wo mdglich,
ganz ohne Bebauungsplan - realisiert werden
kdénnen, sofern sie sich gut in das Ortsbild ein-
flgen. Die Formulierung aus der Musterbau-
ordnung ist verstandlich und sollte GUbernommen
werden.

Teil-Berticksichtigung: Der Widerspruch zwi-
schen Art. 5 und Art. 13 wird beseitigt. Art. 13
wird im Sinne des Antrags angepasst. Sanierun-
gen/Umbauten/Erweiterungen bis 10 Prozent
sind auch ohne Bebauungsplan erlaubt. Auf einen
Bebauungsplan kann der Gemeinderat zudem
verzichten, wenn die Grundmasse eingehalten
sind und die Anforderungen nach Art. 32 sowie
bezuglich Erschliessung erfllt sind.

Antrag 55.8
In der Bauordnung seien Art. 7 Abs. 1 und 3 fol-

gendermassen zu erganzen: WWohnahnliche Nut-
zungen sind auszuschliessen.

Begriindung: -

Nichtberticksichtigung: Alterswohnungen sind
gemass PBG zonenkonform und sollen weiterhin
moglich sein.

Antrag 36.2
Art. 8b Abs. 4 neue Bauordnung sei um die land-

wirtschaftliche Nutzung zu erganzen.
Begriindung: Die landwirtschaftliche Nutzungs-
moglichkeit des Hofareals ist auch fur kinftige
Generationen zu erhalten.

Beriicksichtigung



Antrage 19.7 und 25.5

In Art. 9 Bauordnung sei die Masseinheit Kubik-
meter/Quadratmeter zu streichen.
Begriindung: Die Baumassenziffer ist analog zur
AusnUtzungsziffer keine Masseinheit. Es reicht
ein Hinweis zur Verordnung zum Planungs- und
Baugesetz des Kantons Zug, Paragraf 37 um
Klarheit zu schaffen. Die Formel lautet: Bau-
massenziffer BMZ = Bauvolumen Uber massge-
bendem Terrain BVm geteilt durch anrechenbare
Grundstlcksflache aGSF

Beriicksichtigung

Antrag 55.12
In der Bauordnung sei in den Art. 9a und 9b die

Gesamthohe auf 29 Meter festzulegen.
Begriindung: -

Nichtberticksichtigung: Gestlitzt auf die stad-
tebauliche Studie wird im Rahmen der Einzel-
bauweise eine Hohe von 25 Meter erlaubt. Eine
Hohe von 29 Meter kann mit einem Bebauungs-
plan erreicht werden.

Antrag 55.13
In der Bauordnung sei Art. 9b Abs. 5 folgender

massen anzupassen: Das zulassige Parkplatzan-
gebot ist auf die Kapazitat des Ubergenordneten
Strassennetzes abzustimmen. Mit Ausnahme
von Besucher und Kundenparkplatzen sind die
Autoabstellplatze in Gebaude zu integrieren.
Begriindung: Es sollen die gleichen Parameter
im Oberneuhof wie im Unterfeld gelten.
Nichtberticksichtigung: Fir die Gebiete Unter
feld Nord und Unterfeld Std wurde gestttzt auf
die Strassenkapazitat und die Gesamtentwick-
lung ein Strassenplan festgesetzt. Fir das Gebiet
Oberneuhof fehlt ein Strassenplan mit einem
abgestimmten Gesamtkonzept. Daher wird auf
eine Regelung verzichtet. Uber die Parkplatzrege-
lung besteht jedoch die Mdglichkeit zur Einfluss-
nahme.

Antrag 55.10
In der Bauordnung sei Art. 9b so zu erganzen,

dass in den oberen Geschossen anstatt «Be-
triebsnotwendiger Wohnraum» 20 Prozent glins-
tiger Wohnraum erstellt werden darf.
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Begriindung: Die Bauzonen mit speziellen Vor
schriften «Oberneuhof» und «Neuhof» sollen
einen zusatzlichen Anreiz erhalten, um den alten
Bestand zu verdichten und zu erneuern.
Nichtbertucksichtigung: Dies war im urspring-
lichen Entwurf so vorgesehen. In der kantonalen
Vorprifung wurde die Regelung durch die Bau-
direktion als nicht genehmigungsfahig erachtet.
Das kantonale Arbeitsplatzgebiet kann nicht flr
Wohnen gedffnet werden. Dazu musste der kan-
tonalen Richtplan angepasst werden.

Antrag 50.2
In der Bauordnung im Art. 9d sei die AusnUt-

zungsziffer folgendermassen zu erhéhen: Ohne
preisglnstigen Wohnungsbau: 1.5, mit preisgiins-
tigem Wohnraum: 2.0.

Begriindung: Dem Gebot der inneren Verdich-
tung folgend, sind die Festlegungen im kantona-
len Richtplan bezuglich neuer Wohnungen und
Arbeitsplatzflachen in der Ortsplanung umzu-
setzen. Das Gebiet Zugerstrasse ist mehrheitlich
durch einen Gebaudebestand neueren Datums
gepragt. Die Eigentumsverhaltnisse sind mit viel
Stockwerkseigentum zersplittert. Damit sich die
Verdichtung umsetzen lasst, missen hohe an-
rechenbare Geschossflache maglich sein. Das
bedingt, dass bereits die Grundordnung dies zu-
lasst. Das Zuger Verwaltungsgericht hat im Falle
Salesianum eine zu starke Ausnitzungserhéhung
Uber das Instrument Bebauungsplan abgelehnt,
unter anderem mit der Begriindung, dass ein Be-
bauungsplan die eigentliche Grundordnung nicht
Ubermassig Uberschreiten darf.
Nichtbertucksichtigung: Eine Verdichtung wird
im Rahmen der zu erarbeitenden Bebauungs-
plane ermdglicht. An den Grundmassen fir

die Einzelbauweise wird festgehalten. Sofern
aufgrund klnftiger Rechtsprechungen die
Grundnutzung erhoht werden muss, kann dies
arealbezogen zusammen mit den jeweiligen Be-
bauungsplanen umgesetzt werden.

Antrag 32.1
Art. 9d Bauordnung Baar «Mischgebiet Zuger-

strasse (BsV2.4)» sei wie folgt anzupassen:
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1) Die Bauzone mit speziellen Vorschriften Zu-
gerstrasse hat zum Ziel, die Verdichtung und
Erneuerung des Gebadudebestands im Sinne
der kantonalen Richtplanung S 5.2.3 (Gebiet fir
Verdichtung Il mit Ausnitzungsziffer bis 3.5) zu
ermoglichen ...

2) Es darf nur auf der Grundlage eines ordent-
lichen Bebauungsplans gebaut werden. Im
Rahmen eines ordentlichen Bebauungsplans
kann eine AusnUtzungsziffer bis 3.5 gemass der
kantonalen Richtplanvorgabe S 5.2.3 festgesetzt
werden.

3) Fir die Einzelbauweise gelten folgende Grund-
masse: Ausnutzungsziffer ohne preisglinstigem
Wohnraum 2.00, Ausnutzungsziffer mit preis-
glnstigem Wohnraum 2.30, Min. Gewerbeanteil
20 Prozent/40 Prozent (gemass Art. 14 BO)
Begriindung: Als Grundlage fur die Erarbei-
tung eines ordentlichen Bebauungsplans ist
Rechts- und grosstmadgliche Planungssicher-
heit elementar. Dies bedingt vorliegend, dass
die mit einem ordentlichen Bebauungsplan er
laubten Abweichungen von der Einzelbauweise
eine ausreichend klare Grundlage haben. Hierzu
muss nachgewiesen werden, dass die Verdich-
tung auf eine AusnUtzungsziffer von 3.5 beim
Erlass der Rahmennutzungsplanung, sprich mit
Art. 9d nBO bereits vorgesehen wurde. Ein ent-
sprechender Nachweis muss sich direkt in den
Bauordnungsbestimmungen finden. Der blosse
Hinweis in der Synopse zum Richtplantext ist
hierzu nicht ausreichend klar, bzw. es besteht ein
zu grosser Ermessenspielraum. Im Sinne des
planerischen Stufenbaus ist die Gemeinde Baar
als Planungsbehorde grundsatzlich verpflichtet,
den Vorgaben im Richtplan zu entsprechen. Die
in der neuen Bauzone mit speziellen Vorschrif-
ten flr das Mischgebiet an der Zugerstrasse in
Einzelbauweise vorgesehene Ausnitzungsziffer
muss daher so ins Verhaltnis gesetzt bzw. erhoht
werden, dass im Rahmen eines ordentlichen
Bebauungsplans eine Ausnitzungsziffer bis 3.5
gemass der kantonalen Richtplanvorgabe S 5.2.3
erreicht werden kann. Auch ist die im Rahmen
eines ordentlichen Bebauungsplans maogliche
AusnUtzungsziffer bis 3.5 konkret zu nennen.
Die in Art. 9d Abs. 4 BO fur die Einzelbauweise

festgelegte AusnUtzungsziffer kommt gemass
der Erlauterung nur zur Anwendung, wenn die
Bebauungsplanpflicht im Sinne von § 32 Abs. 4
PBG entfallen wirde. Zugleich bildet sie aber

die Einzelbauweise ab und bildet somit die Aus-
gangslage fur die nach 8 32 Abs. 1 PBG mdgliche
Abweichung von der solchen. Mit der beantrag-
ten Anhebung der AusnUtzungsziffer bei Einzel-
bauweise wird das Delta zur richtplanerisch vor
gesehenen Verdichtung reduziert und damit auch
das Gewicht eines Ermessensentscheids, was
dringend benotigte Rechtssicherheit verschafft.
Nichtberticksichtigung: Art. 9 ff Bauordnung
regelt die Zonierung fur die kantonalen Verdich-
tungsgebiete. Offen ist, ob eine Ausnltzungs-
ziffer 3.5 bei allen Bebauungsplanen erreicht
wird, was abhangig vom stadtebaulichen Konzept
ist. Dieses ist gestlutzt auf die Anforderungen
des PBG in qualitatssichernden Verfahren zu er
mitteln. Aktuell besteht kein Anlass, die Bestim-
mung anzupassen. Sollte sich aufgrund hangiger
Rechtsmittelverfahren ein Handlungsbedarf erge-
ben, kann Art. 9d in einer separaten Teilrevision
oder parallel zu den jeweiligen Bebauungsplan-
verfahren justiert werden, was der bisherigen
Praxis entspricht.

Antrag 51
In der Bauordnung im Art. 9d sei der Mindest-

anteil Gewerbe von 40 Prozent auf 20 Prozent zu
Gunsten Wohnnutzung in Einzelbauweise anzu-
passen.

Begriindung: Gewerbeflachen sind essen-

ziell fur Baar und sollen auch im erforderlichen
Masse am geeigneten Ort vorhanden sein. In
ahnlichen Zonen der Region liegt die gewerb-
liche Nutzungsquote zwischen 15 und 25 Pro-
zent. Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten ist
die Quote von 40 Prozent Gewerbeflachen nur

in den oberen Geschossen maglich. Gewerbe-
flachen sind jedoch aufgrund der Einsehbarkeit
und Erreichbarkeit vor allem im Erdgeschoss ge-
wulnscht und es besteht die Gefahr Leerstand
zu generieren. Generell ist das Leerstandrisiko
fir Gewerbe/BUro Uberdurchschnittlich. In den
nachsten Jahren werden grosse Buroflachen auf
den Markt kommen, wobei mit einem Uberange-



bot an Buroflachen zu rechnen ist. Grundsatzlich
sollte sich der Mindest-Gewerbeanteil an der
Nachfrage/dem Markt orientieren. Ergdnzend

ist das Wohnraumangebot in Baar nach wie vor
knapp. Die aktuelle Leerstandsquote liegt im Mit-
tel der letzten fUnf Jahre bei 0.3 Prozent.
Beriucksichtigung: Der Gewerbeanteil kann auf
20 Prozent reduziert werden, wenn preisgins-
tiger Wohnraum entsteht. Das Anliegen ist mit
Art. 14 grundsatzlich abgedeckt.

Antrag 12.2
In der Bauordnung sei eine neue Bestimmung zur

Bauzone mit speziellen Vorschriften «Areal Rigi-
strasse» aufzunehmen und Folgendes zu regeln:
Die Bauzone mit speziellen Vorschriften Areal
Rigistrasse schafft die Grundlage daflr, dass das
bestehende Scheibenhaus-Ensemble durch eine
gesamtheitlich konzipierte Neubebauung, welche
eine hohe architektonische Qualitat aufweist, er-
setzt werden kann. Die Zone ist fur Wohnzwecke,
unter anderem mit preisgtnstigem Wohnraum,
bestimmt. Es sind durchgriinte und belebte Frei-
raume zu schaffen. In den Erdgeschossen und

in bestimmten Baubereichen sind gewerbliche
Nutzungen und Quartierversorgungsinfrastruktur
zulassig. In einem im Bebauungsplan zu defi-
nierenden Baubereich sind gemeinschaftliche
Nutzungen, Bildungsnutzung und 6ffentliche
Nutzungen zulassig. Es ist mindestens 30 Pro-
zent preisgtinstiger Wohnraum zu realisieren. Es
darf nur auf der Grundlage eines ordentlichen Be-
bauungsplanes gebaut werden. Fur die Einzelbau-
weise gelten folgende Grundmasse:
Ausnutzungsziffer: 1.70

Anzahl Vollgeschosse Hochhauser: 18

Anzahl Vollgeschosse Ubrige Gebaude: 3
Gebaudelange: frei

Grenzabstand (klein/gross): mindestens

4 Meter/8 Meter

Begriindung: Siehe Begrindung Antrag 12.1
Beriicksichtigung

Antriage 38.2, 40.2,52.2 und 53.2

Es sei der Martinspark von Art. 10a der Bauord-
nung auszunehmen und als Frei- und Grinflache
dauerhaft zu erhalten.
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Begriindung: Siehe Begriindungen Antrage
38.1,,40.1, 52.1 und 53.1
Beriicksichtigung

Antrage 19.5 und 25.3

Art. 13 Abs. 2 Bauordnung sei folgendermassen
ZU erganzen: «Sanierungen, untergeordnete bau-
liche Erweiterungen, Umbauten» [...]
Begriindung: Siehe Begrindungen Antrage 19.4
und 25.2

Teil-Berticksichtigung: Siehe Antrage 19.4 und
25.2

Antrag 55.11
Die Festlegung, dass Umbauten und Nutzungs-

anderungen auch ohne Bebauungsplan zulassig
sind (Art. 13) sei auf alle Sonderzonen auszuwei-
ten.

Begriindung: Diese praxisnahe Regelung soll
auf samtliche Sonderzonen ausgeweitet werden
und dort ausdrtcklich verankert werden, um Pla-
nungssicherheit zu erzielen.

Beriicksichtigung

Zonenvorschriften: B Grundmasse der Bau-
zone

Antrage 4.1, 9, 10, 19.9, 21, 22.1, 25.6 und 39.2
Es gingen verschiedene Antrage zur Erhohung
der Baumassenziffern in den Arbeitszonen ein.
Arbeitszone AA: Erhohung auf 4.0

Arbeitszone AB: Erhohung auf 5.6, 6.0
Arbeitszone AC: Erhéhung auf 5.6

Arbeitszone AD: Erhdhung auf 6.5

Begriindung: Die vorgesehenen Erhéhungen
der Baumassenziffern in der Arbeitszone sind in
Anbetracht der heutigen Anforderungen an be-
triebliche Nutzungen nicht ausreichend. Eine wei-
tergehende Erhohung der Baumasse wurde es
erlauben, sowohl bestehende Gebaude zweck-
massig zu erweitern als auch auf unbebauten
Grundstilcken ein zukunftsfahiges Bauvolumen
zu realisieren. Auch unter Berlicksichtigung der
neuen Messweisen wird eine Erhdhung der Bau-
masse als angebracht erachtet. Im Vorprifungs-
bericht der Baudirektion ist festgehalten, dass
die Baumasse in den Arbeitszonen generell als
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verhaltnismassig eher tief angesetzt beurteilt
wird. Damit bestatigt auch der Kanton, dass das
bauliche Potenzial dieser Zonen aktuell nicht
ausgeschopft wird. Angesichts der hohen Fla-
chenknappheit und des zunehmenden Bedarfs
an Produktions- und Gewerbeflachen ist es zwin-
gend, die AusnUtzungsziffern sowie die zulassi-
gen Gebaudehdhen nach oben anzupassen. Nur
so bleibt Baar als attraktiver Wirtschaftsstandort
konkurrenzfahig. Ohne zusatzliche Erhohung der
Baumasse wird eine Verdichtung nicht erreicht.
Teil-Berticksichtigung: Aufgrund der zahlreichen
Einwendungen, die eine Erhohung der Dichte in
den Arbeitszonen fordern, wurde die Vorgabe zur
Baumassenziffer nochmals Uberprtift. Die Bau-
massenziffer wird in allen Arbeitszonen erhéht.
Die Aufzonung wird dabei unterhalb des ftr kom-
munale Mehrwertabgaben massgebenden Werts
wie folgt neu festgesetzt:
— Arbeitszone AA: bisher Baumassenziffer 3.5,
neu 4.0
— Arbeitszone AB: bisher Baumassenziffer 5.0,
neu 5.5
— Arbeitszone AC: bisher Baumassenziffer 5.0,
neu 5.5
— Arbeitszone AD: bisher Baumassenziffer 5.6,
neu 6.5
Eine um 20 Prozent hohere Baumassenziffer
kann im Rahmen von einfachen Bebauungspla-
nen realisiert werden. Eine weitergehende Aufzo-
nung wird aus ortsbaulichen und erschliessungs-
technischen Uberlegungen nicht umgesetzt.

Antrag 18
Der Gewerbeanteil in der Kernzone sei auf

20 Prozent oder nur auf das Erdgeschoss zu re-
duzieren.

Begriindung: In der Kernzone sind WWohnungen
sehr gefragt, weil da die Wege zu OV und zu Ein-
kaufmoglichkeiten kurz sind. Dagegen sind Ge-
werbeflachen in der Kernzone weniger gefragt.
Beriicksichtigung: Der Gewerbeanteil kann von
40 auf 20 Prozent reduziert werden, wenn preis-
gunstige Wohnungen realisiert werden.

Antrag 19.8
In Art. 11 Bauordnung sei die Option Attikage-

schoss oder Dachgeschoss explizit aufzufihren
und nicht «nur» in einer Fussnote zu erwahnen.
Begriindung: Es ist zwingend sicherzustellen,
dass bei Um-, Ersatz- und Neubauten in \Wohn-
zone 3a, wie in Fussnote 1 festgehalten, das
oberste Vollgeschoss alternativ als Attika- oder
Dachgeschoss ausgebildet werden darf.
Beriicksichtigung

Antrag 55.16
Die Ausnutzung sei folgendermassen zu erho-

hen: Wohnzone W3b auf 1.0, Wohnzone WA3 auf
1.0 und Wohnzone WA4 auf 1.3.

Begriindung: -

Nichtbertiicksichtigung: Gemass dem politi-
schen Grundsatz soll die bauliche Dichte ausser
halb der kantonalen Verdichtungsgebiete in
Zonen mit VWWohnnutzungen nicht pauschal erhoht
werden. Eine um 20 Prozent héhere bauliche
Dichte kann im Rahmen von einfachen Bebau-
ungsplanen beansprucht werden. Dieser Nut-
zungszuschlag ist im Vergleich zu den altrechtli-
chen Arealbebauungen doppelt so hoch.

Zonenvorschriften: C Erganzende Bauzonen-
bestimmungen

Antrag 56.8
Es sei eine Regelung bezlglich Verbot oder

Beschrankung fir Service-Appartements und
AirBnB in die Bauordnung aufzunehmen. Zudem
sollen diese Nutzungen nicht als WWohnnutzung,
sondern als Gewerbe gelten und nur in dichtbe-
siedelten Wohn- und Arbeitszonen erlaubt sein
(WA4 und WAD).

Begriindung: Das Problem ist bereits heute akut
und sollte nicht auf eine nachste Ortsplanungs-
revision verschoben werden.
Nichtberticksichtigung: Der Gemeinderat hat
2023 den Sachverhalt durch einen Experten ana-
lysieren lassen. In Kenntnis dieser Analyse und
der Normierungsmaoglichkeiten kommt der Ge-
meinderat zum Schluss, dass eine gegen Zweit-
wohnungen bzw. gegen kurzfristiges VWohnen
und wohnungsahnliche Beherbergungsformen
gerichtete Normierung momentan und bis auf
Weiteres nicht den gewlnschten Effekt nach sich



ziehen dUrfte und daher unverhaltnismassig ist.
Aufgrund des klaren Resultats des Berichts ist
bis auf Weiteres von einer entsprechenden Nor-
mierung Abstand zu nehmen und im Rahmen der
Ortsplanungsrevision auf die Statuierung einer
«Zweitwohnungs-Bestimmung» in der Baarer
Bauordnung zu verzichten. Der Aufwand steht in
einem ungunstigen Verhaltnis zum Problem.

Antrag 30.5
Es sei eine Regulierung beztglich AirBnB und

ahnlichen UnterkUnften flr Kurzzeitmiete zu
erlassen, wobei Wohnungsbesitzer ihre Unter
kiinfte nur noch maximal 90 Tage pro Jahr Uber
eine Plattform vermieten durfen.

Begriindung: Oftmals ist die Kurzzeitvermietung
von Wohnraum attraktiver als die feste Vermie-
tung von Wohnraum. Das hat vielerorts dazu
geflihrt, dass der einheimischen Bevdlkerung
Wohnraum entzogen wird. Aktuell ist die Situa-
tion in Baar noch nicht besorgniserregend. Baar
sollte jedoch handeln, bevor es zu spat ist.
Nichtberticksichtigung: Siehe Antrag 56.8

Antrag 30.6
Neue Serviceappartements seien nur noch in be-

stimmten Zonen zuzulassen. Der Gemeinderat
soll definieren, welche Zonen diese neue Rege-
lung betrifft.

Begriindung: Siehe Begriindung Antrag 30.5.
Nichtberticksichtigung: Siehe Antrag 56.8

Antrag 55.15
In der Bauordnung seien im Art. 12 Abs. 1 lit. b),

c) und d) sowie Abs. 3 zu streichen.
Begriindung: -

Nichtbericksichtigung: Die Vorgaben gelten
bereits in der heutigen Bauordnung. Der Ver
kauf soll nicht Uberall moglich sein, sondern im
Zentrum konzentriert werden. Daher wird an den
Bestimmungen festgehalten. Abweichungen sind
im Rahmen von ordentlichen Bebauungsplanen
maoglich.
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Antrage 11.3, 19.10 und 25.7

Die Regelung in der Bauordnung in den Art. 13
und 9d seien auf alle Sonderzonen auszudehnen
und explizit dort zu erwahnen, um Klarheit fur
Eigentlmer zu schaffen.

Begriindung: Es wird begrisst, dass gering-
flgige Umbauten und Nutzungsanderungen in
bestimmten Zonen ohne Bebauungsplan moglich
bleiben. Diese Regelung sollte auf alle Sonder-
zonen ausgedehnt und explizit dort erwahnt wer-
den, um Klarheit fir Eigentimer zu schaffen.
Beriicksichtigung

Antréage 25.8, 11.4, 19.11, 19.13 und 55.21

Es sei aufzuzeigen und gegebenenfalls in Art. 14
festzulegen, wie die zielgruppengerechte und
zweckmassige Vermietung des preisglinstigen
Wohnraums durchgesetzt und wiederkehrend
Uberprift wird.

Begriindung: Ohne regelméassige Kontrolle der
Belegung der Wohnungen und der Einkommens-
verhéltnisse der Mieterschaft wird das Ziel von
preisginstigem Wohnraum fir einkommens-
schwachere Mieter nicht erreicht. Die dauerhafte
Sicherung von preisgiinstigem Wohnraum ist
aktuell nicht ersichtlich. Gemass Art. 14 Abs. wird
dies lediglich bei ordentlichen Bebauungsplanen
oder in einem verwaltungsrechtlichen Vertrag
festgelegt. Wie dies in anderen Fallen erfolgt,

ist unklar. Man sollte auch einzelne Wohnungen
dem kantonalen Wohnfdrdergesetz unterstellen
kénnen. Die Regelung, dies erst ab drei Wohn-
einheiten zu ermaoglichen, ist nicht zielflhrend.
Die Anforderungen an den preisglnstigen \Woh-
nungsbau mussen transparent sein und mit
einem Reglement festgelegt werden. Dabei wird
die Festlegung einer Mietzinsobergrenze, ohne
Festlegung z.B. eines Prozentsatzes, als willklr
lich erachtet.

Bericksichtigung: Die Anforderungen zu preis-
glnstigem Wohnraum sind im kantonalen \Wohn-
raumforderungsgesetz (WFG) geregelt. Gemass
Bauordnungsbestimmung kann der Gemeinderat
die Anforderungen in einer Verordnung regeln. Im
Planungsbericht werden Kriterien aufgezeigt, die
nachgelagert an die Revision in eine Verordnung
Uberflhrt werden kénnen.
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Antrag 30.2
Bei ordentlichen Bebauungsplanen sei der Anteil

preisglnstiger WWohnungen mindestens im Um-
fang der MehrausnUtzung sicherzustellen.
Begriindung: \Wenn es keine Mindestvorgaben
gibt, besteht die Gefahr, dass je nach Verhand-
lungspartner keine oder zu wenig preisglnstige
Wohnungen verlangt und anschliessend realisiert
werden.

Nichtbericksichtigung: Preisginstiger WWohn-
raum im Umfang der Mehrausnttzung ware

ein unverhaltnismassiger Eingriff und wirde zu
einer Ungleichbehandlung der einfachen Bebau-
ungsplane fihren. Der Anteil an preisglinstigen
Wohnungen wird gestltzt auf das Richtprojekt
verhandelt. Andere Sachleistungen der Grund-
eigentlmerschaften sind in die Betrachtung ein-
zubeziehen.

Antrag 19.2
Es sei bei preisglinstigen Wohnungen sicher

zustellen, dass auch einzelne Wohnungen auf
Antrag der Eigentlimerschaft ebenfalls dem kan-
tonalen \Wohnfdrdergesetz unterstellt werden
kdénnen.

Begriindung: Es wird als sinnvoll erachtet, wenn
auch einzelne Wohnungen dem kantonalen
Wohnfdrdergesetz unterstellt werden kdnnen.
Die vorgeschlagene Regelung, dass dies erst ab
drei Wohneinheiten ermaoglicht ist, erachtet die
Einwenderin als nicht sinnvoll, denn jede Woh-
nung zahlt.

Beriicksichtigung: Auch einzelne Wohnungen
sollen gemass kantonalem \Wohnraumforde-
rungsgesetz (WFG) erstellt werden konnen, was
im Planungsbericht angepasst wird.

Antrag 30.1
Art. 15 Abs. 2 Bauordnung Baar «Hochhauser»

sei wie folgt anzupassen: An stadtebaulich Uber
zeugenden Lagen konnen hohere Hochhauser
bis zu 80 Meter ermdglicht werden.
Begriindung: Siehe Begrindung Antrag 32.1.
Nichtberucksichtigung: Das vertragliche Mass
wurde im Rahmen einer stadtebaulichen Studie
ermittelt. Art. 15 lasst untergeordneten Spiel-
raum in der Hohe zu.

Antrag 55.17
In der Bauordnung im Art. 16 seien Zwischen-

nutzungen innerhalb der Bauzonen zeitlich auf ein
Jahr zu begrenzen.

Begriindung: -

Nichtbertiicksichtigung: Investitionen in Zwi-
schennutzungen sollen Uber drei Jahre abge-
schrieben werden kénnen.

Zonenvorschriften: D Nichtbauzonen

Antrag 55.18
In der Bauordnung sei im Art. 18 folgender Ab-

schnitt zu streichen: Zu den Grundsticken in an-
grenzenden Zonen sind die Grenz- und Gebaude-
abstande dieser Zonen einzuhalten.
Begriindung: -

Teil-Berticksichtigung: Es wird neu ein fixer Ab-
stand von 3.5 Meter vorgegeben.

Zonenvorschriften: E Ubrige Nichtbauzonen
mit speziellen Vorschriften

Antrag 55.19
In der Bauordnung im Art. 22 sei der Abs. 2 zu

streichen.

Begriindung: Gehort nicht in die Bauordnung.
Nichtbertcksichtigung: Es handelt sich um eine
Vorgabe des Kantons. Da die Reitsport-Nutzung
in der Landwirtschaftszone nicht moglich ist, gilt
eine Spezialzone. Es werden zusatzliche Vorga-
ben in der Bauordnung gemacht, da keine Bebau-
ungsplanpflicht gilt.

Antrag 55.20
In der Bauordnung im Art. 23 sei Abs. 4 b) fol-

gendermassen zu erganzen: Die Parkplatze sind
auszubauen.

Begriindung: -

Nichtberticksichtigung: Die Baugesetzgebung
soll schlank gehalten werden. Mit der Bauord-
nung kann keine Baupflicht fur Parkplatze festge-
legt werden.

Antrag 25.9
In Art. 23 Bauordnung sei sicherzustellen, dass

Gebaude, die durch Brand oder Naturgewalt



zerstort werden, wieder aufgebaut werden kdn-
nen.

Begriindung: -

Nichtbertcksichtigung: Es gilt das Bundesrecht
(Art. 42 Abs. 4 RPV).

Antrag 19.14
In Art. 23 Abs. 4 a) und 4 e) Bauordnung sei je-

weils der zweite Satz («Ersatz und Neubauten
sind nicht erlaubt.») zu streichen.

Begriindung: Es ist sicherzustellen, dass bereits
bestehende Gebaude, die durch Brand oder Na-
turgewalt vollstandig zerstdrt werden, wieder
aufgebaut werden kénnen. Die Abs. 4 a) und 4 e)
stehen im Widerspruch zu Abs. 1.
Nichtberticksichtigung: Es gilt das Bundesrecht
(Art. 42 Abs. 4 RPV).

Antrag 19.16
Art. 26 Abs. 2 Bauordnung sei folgendermas-

sen zu erganzen: Sie ist flr hochstens massig
storende Gewerbebetriebe, «insbesondere die
Wasserversorgung fur die Gemeinde Baar sowie
den Forstbetrieb,» und Dienstleistungsbetriebe
bestimmt.

Begriindung: Siehe Begrindung Antrag 19.15.
Beriicksichtigung

Antra.g 25.10
Eine Uberlagerung der ZiegelhUtte durch weitere

Schutzbestimmungen wie Ortsbild- und Land-
schaftsschutzzonen sei zu streichen.
Begriindung: Neben der denkmalpflegerischen
Bedeutung sollen auch die realen und langfristigen
Nutzungen durch die Korporation (Forst, Wasser
versorgung, Verwaltung) als offentliche Aufgaben
im Text verankert werden. Eine Uberlagerung
durch weitere Schutzbestimmungen wie Ortsbild-
und Landschaftsschutzzonen erscheint unverhalt-
nismassig und verursacht unnotige Blrokratie.
Nichtberticksichtigung: Aufgrund des ISOS-Ein-
trags wird an der Uberlagerten Ortsbildschutz-
zone festgehalten.

Antrag 55.22
In der Bauordnung seien in Art. 26 und 27 die

tatsachlichen sowie dauerhaften Nutzungen zu
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sichern (Forstwirtschaft, Wasserversorgung, Ver
waltung). Zudem sei die Ziegelhutte nicht mit der
Ortsbild- und Landschaftsschutzzone zu Uberla-
gert.

Begriindung: Neben dem denkmalpflegerischen
Wert sollen auch die tatsachlichen und dauer
haften Nutzungen der Korporation als &ffentliche
Aufgaben klar festgehalten werden.
Teil-Berticksichtigung: Die Bauordnung wird im
Sinne des Antrags um die zusatzlichen Nutzwei-
sen erganzt. An der Ortsbildschutzzone wird je-
doch festgehalten, zumal die Ziegelhitte im ISOS
mit dem Erhaltungsziel A aufgefiihrt ist. Daher
ist eine entsprechende Schutzbestimmung nétig.
Die Landschaftsschutzzonen werden gestUtzt
auf die Vorgaben im kantonalen Richtplan und im
Bundesinventar (BLN) angepasst und reduziert.

Zonenvorschriften: F Schutzzonen

Antrag 11.5
In der Bauordnung sei Art. 27 Abs. 3 lit. f zu strei-

chen.

Begriindung: Art. 27 Abs. 3 lit. f wird bezUlglich
einer weiteren Einschrankung der nutzbaren Gar-
tenflache kritisch beurteilt.
Teil-Berticksichtigung: Unbebaute Flachen dir
fen ohne Einschrankung als Garten genutzt wer-
den. Die Flachen durfen zu maximal 20 Prozent
Uberbaut werden. Die Vorgabe ist mit dem Amt
fur Denkmalpflege und Archéologie abgestimmt.
Der Planungsbericht wird in Bezug auf die Wir
kung prazisiert.

Antriage 19.18 und 25.11

Art. 27 Abs. 3 lit. f sei ersatzlos zu streichen, da
bereits in lit. e erwahnt.

Begriindung: Beanstandet wird insbesondere
die Pflicht zur Bauanzeige flr einfache Instandhal-
tungsarbeiten sowie eine weitere Reduktion der
nutzbaren Gartenflache. Instandhaltungen durfen
nicht derart blrokratisiert werden.
Nichtbertcksichtigung: Es handelt sich um
unterschiedliche Anlagetypen (ortsbildpragende
Gartenanlagen in lit. e und Ubrige Gartenanlagen
in lit. f).
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Antrag 19.19
Art. 27 Abs. 5 Bauordnung sei ersatzlos zu strei-

chen.

Begriindung: Siehe Begriindung Antrag 19.18.
Teil-Beriicksichtigung: Der zweite Satz von
Art. 27 Abs. 5 Bauordnung wird gestrichen.

Antrag 11.6
In der Bauordnung sei Art. 27 Abs. 8 zu entschar

fen oder zu streichen.

Begriindung: Art. 27 Abs. 8 stellt eine unndtige
Blrokratie dar, was einer praxisnahen und bUur
gerfreundlichen Bauordnung entgegensteht.
Teil-Berticksichtigung: Restaurations- und Reno-
vationsarbeiten werden neu dem Anzeigeverfah-
ren unterstellt.

Antrage 19.20, 25.12 und 27.7

Art. 27 Abs. 8 Bauordnung sei ersatzlos zu strei-
chen.

Begriindung: Siehe Begriindungen Antrage
19.18. und 25.11. Wenn alle Instandhaltungsarbei-
ten mindestens mit einer Bauanzeige gemeldet
werden mussen, fuhrt dies zu zusatzlichen Kos-
ten und zeitlichen Aufwéanden. Dies ist keine kun-
denfreundliche Regelung.
Nichtbertiicksichtigung: An Art. 27 Abs. 8 Bau-
ordnung wird festgehalten, da die Vorgabe fir
Arbeiten in der Ortsbildschutzzone gilt. Die Ge-
meinde setzt sich fUr eine einfache Praxisrege-
lung ein.

Antrag 39.4
Art. 27 Abs. 3 f) Bauordnung sei ersatzlos zu

streichen, da bereits in Art. 27 Abs. 3 e) Bauord-
nung erwahnt. In Art. 27 Abs. 5 Bauordnung sei
der zweite Satz ersatzlos zu streichen. Zudem sei
Art. 27 Abs. 8 Bauordnung ersatzlos zu streichen.
Begriindung: In der Pflicht flr eine Bauanzeige
fUr Instandhaltungsarbeiten wird ein enormer
burokratischer Aufwand ohne erkennbaren Nut-
zen gesehen. Ein fester Prozentsatz unter 3 f) ist
ausserdem zu stark einschrankend, wie auch der
zweite Satz von Abs. 2.

Teil-Berticksichtigung: An Art. 27 Abs. 3 f) wird
festgehalten, da es sich in Abs. 3 f) und 3 e) um
unterschiedliche Anlagetypen handelt. An Art. 27

Abs. 8 Bauordnung wird festgehalten, da die
Vorgabe fur Arbeiten in der Ortsbildschutzzone
gilt. Die Gemeinde setzt sich fir eine einfache
Praxisregelung ein. Das Bauanzeigeverfahren bei
Instandhaltungsarbeiten, Restaurations- und Re-
novationsarbeiten wird als zweckmassig erach-
tet. Die Streichung des zweiten Satzes in Art. 27
Abs. 5 Bauordnung wird als sinnvoll erachtet und
entsprechend vorgenommen.

Antrag 55.23
In der Bauordnung Art. 27 seien Abs. 3 f), Abs. 6,

Abs. 7 b) und Abs. 8 ersatzlos zu streichen.
Zudem sei Abs. 3h) folgendermassen anzupas-
sen: Markante Einzelbaume und Baumgruppen
sind zu erhalten und bei Abgang an geeigneter
Lage mit Mindestgrosse von 3 Meter zu ersetzen.
Begriindung: Instandhaltungsarbeiten dirfen
nicht durch Ubermassige Blrokratie behindert
werden und eine zusatzliche Einschrankung der
nutzbaren Gartenflachen wird kritisch beurteilt.
Teil-Berticksichtigung: Die Regelungen zur
Ortsbildschutzzone sind bereits knapp gefasst.
Im Interesse eines klaren Vollzugs sollen jedoch
wichtige Vorgaben gemacht werden. An Abs. 3 f)
wird festgehalten, da es sich um unterschiedliche
Anlagetypen handelt. Abs. 6 wird gestrichen, an
Abs. 7 b) und Abs. 8 wird festgehalten. Bei Res-
taurations- und Renovationsarbeiten gilt kinftig
das Bauanzeigeverfahren. An Abs. 3 h) wird fest-
gehalten, da eine Mindestgrosse nicht praktika-
bel ist bei einer Pflanzung.

Antrag 29.1
In Art. 27 Bauordnung sei wie in der rechts-

kraftigen Bauordnung zwischen Schutzobjekten,
schutzwirdigen Bauten und Ubrigen Bauten zu
unterscheiden.

Begriindung: Neu wird in der Ortsbildschutz-
zone zwischen ortsbildpragenden und Ubrigen
Gebauden unterschieden, wahrend in der heu-
tigen Ortsplanung zwischen Schutzobjekten,
schutzwirdigen Objekten und tbrigen Objekten
unterschieden wird. Diese neue Unterscheidung
ist nicht sachgerecht und fuhrt dazu, dass auch
nicht schutzwdtrdige und nicht inventarisierte Ob-
jekte auf die gleiche Stufe gehoben werden.



Nichtberticksichtigung: Die Unterscheidung in
den Ortsbildschutzzonenplanen zwischen schiit-
zenswerten und geschltzten Objekten ist rein in-
formativ. Es handelt sich um eine kantonale Vor-
gabe. Hingegen sind ortsbildpragende und Ubrige
Gebaude kommunale Festlegungen.

Antrage 11.7, 19.21, 25.13 und 55.24

Der Art. 29 und damit die Uberlagernde Land-
schaftsschutzzone sei zu streichen. Die Ausdeh-
nung und Sinnhaftigkeit der Landschaftsschutz-
zone sei kritisch zu prufen.

Begriindung: Die Schaffung einer zuséatzlichen
gemeindlichen Landschaftsschutzzone ist nicht
nachvollziehbar. Landwirtschaftsland ist bereits
gut geschitzt. Die Landschaftsschutzzone ist
nicht nachvollziehbar und somit willkdrlich nur

in einzelnen Gebieten festgelegt. Es muss ge-
wahrleistet sein, dass weder flr private noch flr
offentliche Vorhaben unnétige Hirden geschaffen
werden.

Teil-Berticksichtigung: Es handelt sich nicht um
eine neue, sondern um eine bereits bestehende
Zone. Der Perimeter wird jedoch nochmals
Uberprift und entsprechend den Vorgaben im
kantonalen Richtplan und im Bundesinventar
(BLN) reduziert. Im kantonalen Richtplan ist fol-
gendes festgehalten: «Die grobe Abgrenzung
der kommunalen Naherholungsgebiete wird
festgesetzt. Diese Gebiete werden grundséatzlich
landwirtschaftlich genutzt. Gleichzeitig dienen
sie vermehrt der Naherholung. Die Gemeinden
sorgen in ihren Nutzungsplanen und bei Bauten
und Anlagen fUr den Erhalt der Qualitat der Nah-
erholungsgebiete. Die daraus entstehenden
Beeintrachtigungen sind abzugelten.» Das Land-
schaftsentwicklungskonzept (LEK) nimmt Bezug
auf die Landschaftsschutzzone. Bewirtschafter
profitieren von hoheren Direktbeitragen, wenn
Massnahmen ins LEK eingebunden sind.
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Antrag 19.22
Die Uberlagernde Landschaftsschutzzone im Be-

reich der UeZg und Uel t2 sei ersatzlos zu strei-
chen.

Begriindung: Siehe Begriindung Antrag 19.21.
Nichtberiicksichtigung: An der Uberlagerung
wird aufgrund den Vorgaben ISOS und BLN fest-
gehalten.

Antrag 25.13
Die Ausdehnung und Sinnhaftigkeit der Gewas-

serschutzzonen sei kritisch zu prafen.
Begriindung: Es ist sicherzustellen, dass keine
unnotigen Hurden flr private wie 6ffentliche
Projekte entstehen. Insbesondere bei Leitungs-
bauten oder kleineren Infrastrukturmassnahmen
kann dies zu unzumutbaren Einschrankungen
fUhren. Der Kanton ist einzubeziehen, um Miss-
brauch (z.B. willkirliche Umwandlung von Ent-
wasserungsrinnen in Gewasser) zu verhindern.
Teil-Beriicksichtigung: Siehe Antrag 11.7 Die
Gewasserschutzzonen werden kantonal festge-
legt und sind im Zonenplan entsprechend ledig-
lich als Informationsinhalt abgebildet.

Antrag 11.8
Der Gewasserraum, dessen Ausscheidung der

zeit in Bearbeitung ist, sei nach Abschluss des
Verfahrens ebenfalls 6ffentlich aufzulegen.
Begriindung: Der Gewasserraum kann zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden, da dieser
von der Gemeinde noch nicht ausgeschieden
wurde. Es ist eine umfassende Mitwirkung der
Offentlichkeit sicherzustellen.
Beriicksichtigung: Eine Mitwirkung ist vorge-
sehen. Die Ausscheidung des Gewasserraums
erfolgt in einer separaten Vorlage und ist nicht
Bestandteil der vorliegenden Abstimmung.

Antrag 19.23
Die Grundeigentimer und Betroffenen seien bei

der Definition des Gewasserraums miteinzube-
ziehen und anzuhoren.

Begriindung: Es ist sicherzustellen, dass keine
unndtigen Hirden flr private wie dffentliche
Projekte entstehen. Insbesondere bei Leitungs-
bauten oder kleineren Infrastrukturmassnahmen
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kann dies zu unzumutbaren Einschrankungen
fuhren. Um Missbrauch, im Sinne von beispiels-
weise willkirlicher Umwandlung von Entwasse-
rungsrinnen in Gewasser, zu verhindern, sind die
Betroffenen und Eigentimer sowie die Kantons-
zustandigen zwingend einzubeziehen. Es ist eine
kritische Uberpriifung der Ausdehnung und Sinn-
haftigkeit der Landschaftsschutz- und Gewasser
raumschutzzonen notwendig. Dazu sind Gespra-
che flr das rechtliche Gehor und Vorort-Termine
notwendig.

Beriicksichtigung: Eine Mitwirkung ist vorge-
sehen. Die Ausscheidung des Gewasserraums
erfolgt in einer separaten Vorlage und ist nicht
Bestandteil der vorliegenden Abstimmung.

Bauvorschriften

Antrag 55.25
In der Bauordnung im Art. 32 sei der Abs. 2 zu

streichen.

Begriindung: -

Nichtbericksichtigung: Die Einordnungsbe-
stimmung gilt bereits heute und schafft Klarheit
im Vollzug, zumal im kantonalen Gesetz entspre-
chende Vorgaben fehlen.

Antrag 55.26
In der Bauordnung im Art. 33 sei Abs. 3 zu strei-

chen.

Begriindung: -

Nichtberucksichtigung: Erker sind auch wei-
terhin moglich, missen jedoch einen Abstand
einhalten. Die Regelung gilt nur im Bereich des
kleinen Grenzabstands und die Abstande wurden
einheitlich auf 4 Meter festgelegt.

Antrag 17.2
Art. 33 Abs. 1 Bauordnung (Besondere Abstande)

sei folgendermassen zu erganzen: «Bei einer Er
weiterung der Hauptnutzung im Bestand, darf der
Grenzabstand mittels Naherbaurecht unterschrit-
ten werden.» Zudem sei Art. 33 Abs. 2 folgender
massen zu erganzen: Die Grenz- und Gebaudeab-
stande von «Erweiterungen der Hauptnutzung im
Bestand,» Kleinbauten und Anbauten sowie [...]

Begriindung: Nach der Umzonung der Grund-
sticke von der WAb in die W2b sollen diese nicht
wieder zonenfremd sein wegen den Abstanden,
die nicht eingehalten werden kdnnen oder sons-
tigen baurechtlichen Einschrankungen. Es soll im
Rahmen der W2b unter Beachtung des Bestands
maoglich werden, den Wohnraum zu erweitern.
Nichtberiicksichtigung: Es gilt 8 29 Abs. 2 lit a)
V PBG. Eine Regelung Uber die Gemeindegrenze
hinweg ist im Rahmen der laufenden Ortspla-
nungsrevision bzw. in der kommunalen Nut-
zungsplanung nicht maglich.

Antrag 27.3
FUr die in Art. 34 Bauordnung festgelegte ma-

ximale Parkplatzzahl seien Ausnahmen flrs Ge-
werbe zu definieren.

Begriindung: Wie aus dem Parkplatzreglement
ersichtlich, mochte Baar die Zahl der Parkplatze
drastisch senken. Dies ohne Ausnahmemaoglich-
keiten fUr Betriebe, bei welchen die Parkplatze
essenziell wichtig sind. Schon heute finden
Gewerbebetriebe keine Raume mit genligend
Parkplatzen mehr. Es kdnnen nicht alle Arbeiter
mit dem OV zur Arbeit fahren. Sonst muss der
Individualverkehr von Privaten und Buroarbeitern
eingeschrankt werden.

Bericksichtigung: Fir Fahrzeuge, die aus-
schliesslich Betriebszwecken dienen, kann die
Zahl der insgesamt zulassigen Abstellplatze an-
gemessen erhoht werden. Als Betriebsfahrzeuge
gelten Servicefahrzeuge und vergleichbare, flr
den Betrieb notwendige Fahrzeuge.

Antrag 55.28
In der Bauordnung im Art. 34 sei Abs. 2 folgen-

dermassen anzupassen: [...] «und langfristig
vertraglich Uber einen Mietvertrag oder ahnliches
sichergestellt werden.»

Begriindung: -

Teil-Berticksichtigung: Ein Mietvertrag reicht
nicht aus. Eine vertragliche Regelung muss als
offentlich-rechtliche Regelung vor der Baubewil-
ligung im Grundbuch angemerkt werden, was in
der Bauordnung prazisiert wird.



Antrage 4.2, 19.24, 19.25, 25.14, 25.25, 27.3,
27.8,34.2, 35.3 und 39.5

Im Art. 34 seien die maximalen Angaben zu strei-
chen und auf eine starre Obergrenze von Park-
platzen zu verzichten. Es seien betrieblich be-
grindete Abweichungen zulassig. Art. 34 Abs. 3
sei folgendermassen zu erganzen: [...] «wobei
keine Maximalzahl der Parkplatze festgelegt
wird».

Begriindung: Die Festlegung einer Obergrenze
far die Anzahl Parkplatze ist nicht zweckmassig.
Bei Gewerbe und je nach betrieblicher Nutzung,
insbesondere bei kundenorientierten Betrieben,
besteht ein erhohter Bedarf an Stellplatzen, der
mit einer starren Maximalzahl nicht abgedeckt
werden kann. Eine Limitierung gefahrdet nicht
nur die betriebliche Effizienz, sondern auch die
Standortattraktivitat fir das Gewerbe in Baar.
Auch aus Sicht der Mobilitat und Erschliessung
sollten individuelle Losungen mdglich sein, die
dem realen Bedarf Rechnung tragen. Die Ge-
meinde nimmt sich damit den Spielraum, bei
einem Neubau mit spezieller Nutzung auf mehr
Parkplatze eingehen zu konnen. Die Gemeinde
Baar ist verkehrstechnisch sehr gut erschlossen.
Daher ist der Automobilverkehr unproblematisch
und eine Einschrankung bringt keine namhaf-
ten Vorteile. Die Anzahl der Parkplatze soll sich
deshalb primar am Bedarf der Bewohnerschaft
sowie an der verkehrstechnischen Situation vor
Ort orientieren. Eine ideologische Verknappung
des Parkraums fordert lediglich das illegale Ab-
stellen und benachteiligt insbesondere Familien
und altere Menschen. Sogar die VSS-Norm 640
281 sieht keine Abminderungsfaktoren fir Wohn-
nutzungen vor. Gerade in Randlagen oder Ge-
bieten mit schwacher 6V-Erschliessung ist ein
ausreichendes Parkplatzangebot entscheidend
fUr die Alltagstauglichkeit und Attraktivitat von
Wohnbauten.

Beriicksichtigung

Antrag 43.1
Art. 34 Abs. 6 Bauordnung sei wie folgt zu er

ganzen: «oder wenn die Erreichbarkeit mit 6ffent-
lichen Verkehrsmitteln besonders gut gewahrleis-
tet ist.»
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Begriindung: Bei einer guten Erreichbarkeit
durch 6V besteht eine genligende Grundlage,
welche es rechtfertigt, von der Pflicht zur Erstel-
lung von Parkplatzen abzuweichen.
Teil-Berticksichtigung: Art. 34 Abs. 7 c) Bauord-
nung wird erganzt. Sofern autoarme Nutzungen
gestltzt auf ein Mobilitatskonzept gesichert sind,
soll der Gemeinderat von der Pflicht zur Erstel-
lung von Parkfeldern und Abstellplatzen ganz
oder teilweise befreien kénnen.

Antrag 55.29
In der Bauordnung im Art. 34 sei der Abs. 10 fol-

gendermassen anzupassen: Ein angemessener
Anteil der Abstellplatze fur Velos soll ebenerdig
beim Eingangsbereich angeordnet werden.
Begriindung: -

Nichtberiicksichtigung: Die vorgeschlagene
«soll»-Formulierung ist nicht praktikabel.

Antrag 56.1
In der Bauordnung im Art. 34 sei Abs. 10 folgen-

dermassen anzupassen: «Ein Anteil von einem
Drittel der Abstellplatze fur Velos ist ebenerdig
und gedeckt beim Eingangsbereich anzuordnen.»
Begriindung: Veloparkplatze werden leider hau-
fig in Restraumen in Tiefgaragen platziert, welche
nur Uber Rampen und durch eine oder mehrere
Taren erreichbar sind. Deshalb ist es wichtig,
dass ein Anteil von mindestens einem Drittel der
erforderlichen Veloplatze in Eingangsnahe und
Uberdacht erstellt wird.

Nichtbericksichtigung: An der Formulierung
wird festgehalten. Es gibt keine fixen Vorgaben
zu den Kurzzeitparkplatzen. Situationsgerechte
Losungen sollen moglich bleiben.

Antrag 55.30
In der Bauordnung im Art. 35 sei Abs. 1 folgen-

dermassen anzupassen: «Bei der Erstellung von
Mehrfamilienhdusern mit neun oder mehr» [...]
Begriindung: -

Nichtbertcksichtigung: Die Vorgabe zu den Ge-
meinschaftsflachen beim Bau von Mehrfamilien-
hausern mit mehr als vier WWohneinheiten hat sich
in der Praxis bewahrt. Es besteht kein Anlass,

die Vorgabe auf neun Wohneinheiten zu erhéhen,
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weshalb an der Bestimmung festgehalten wird.
Uberdies besteht keine Pflicht mehr fiir Spiel-
platze. Neu kdnnen auch andere Aufenthaltsfla-
chen realisiert werden.

Antrag 35.2
Auf die Pflicht zur Erstellung von 6ffentlich zu-

ganglichen Quartierfreirdumen im Sinne von

Art. 35 Abs. 5 Bauordnung sei zu verzichten.
Begriindung: Diese Vorgabe wurde mit der
Revision 2005 fir die damals neu geschaffenen
Bauzonen eingefihrt. Jetzt sollen alle Gebiete
mit Bebauungsplanpflicht diese Vorgabe erflillen.
D.h. also rtckwirkend auch Grundstticke, welche
schon vor 2005 mit einer Bebauungsplanpflicht
versehen waren. Hierbei handelt es sich um eine
unzulassige Ruckwirkung (BGE 138 1 189 E. 3.4).
Teil-Berticksichtigung: Die Pflicht zur Erstellung
von Offentlich zuganglichen Quartierfreiraumen
gilt nur fur Bebauungsplan-Pflichtgebiete. Art. 35
Bauordnung wird dahingehend angepasst, dass
die Vorgabe nur bei den Pflichtgebieten mit
ordentlichen Bebauungspléanen mit einer Mehr-
ausnUtzung gilt sowie bei unbebauten, grossfla-
chigen Bauzonen mit einfacher Bebauungsplan-
pflicht.

Antrag 19.26
Die Grunflachenziffer in der Zone Wa3a sei gleich

wie in den Ubrigen Wohnzonen festzulegen.
Begriindung: Aus Sicht der \WWasserversor-

gung wird die Definition der Grunflachenziffer
begrisst. Aufgrund der Aufhebung einzelner
Parkierungsmaoglichkeiten auf Quartierstrassen
im Gebiet Schutzengel missen Tiefgaragenpark-
platze erstellt werden. Eine Uberdeckung von
maximal 40 Zentimeter muss als anrechenbare
Grinflachenziffer genligen, um eine unnotige
Erhéhung bzw. Vertiefung in die Grundwasser-
schutzzone zu verhindern. Der Gemeinderat
muss unmissverstandlich definieren, was als
Grinflache zahlt. Die Einwenderin lehnt die Ein-
fUhrung einer fixen Grinflachenziffer ab. Eine
starre Vorgabe flhrt zu planerischer Unflexibilitat
und erschwert insbesondere bei kleineren Grund-
stlicken eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung,
welche die Wohnraumforderung hemmt. Bereits

heute bestehen Uber bau- und umweltrechtliche
Bestimmungen zahlreiche Anforderungen an die
Freiraumgestaltung. Eine zusatzliche Regelung
verursacht unnotige Blrokratie, ohne einen er
kennbaren Mehrwert flr die 6kologische Qualitat
oder das Ortsbild zu schaffen. Die Beurteilung
der Umgebungsgestaltung soll weiterhin im Rah-
men der Einordnung und im Dialog mit der Bau-
herrschaft erfolgen.

Nichtberticksichtigung: Die erhohte Grinfla-
chenziffer gilt in der W3a nur flr den Fall, dass
ein Vollgeschoss anstatt eines Attikageschosses
realisiert wird, was freiwillig ist.

Antrage 11.9, 25.16, 27.9 und 55.31

Art. 37 sei ersatzlos zu streichen. Art. 37 sei anzu-
passen: 40 Prozent Griinflachenziffer seien nicht zu
fordern, sondern anzustreben.

Begriindung: Eine starre Vorgabe flhrt zu planeri-
scher Unflexibilitdt und erschwert insbesondere bei
kleineren Grundstiicken eine wirtschaftlich sinnvolle
Nutzung. Bereits heute bestehen Uber bau- und
umweltrechtliche Bestimmungen zahlreiche An-
forderungen an die Freiraumgestaltung. Eine zu-
satzliche Regelung verursacht unnotige Burokratie,
ohne einen erkennbaren Mehrwert flr die dkolo-
gische Qualitat oder das Ortsbild zu schaffen. Die
Beurteilung der Umgebungsgestaltung soll weiter
hin im Rahmen der Einordnung und im Dialog mit
der Bauherrschaft erfolgen. Mit der Erhéhung der
Dichten und einem Bonus flr preisgtinstigen Woh-
nungsbau wirden die 40 Prozent wohl nicht er
reicht. Dass weniger Grinflache in speziellen Fallen
gestattet werden kann, ist wiederum sehr unsicher
und bietet keine Planungssicherheit. Es stellt sich
die Frage, ob mehr Wohnraum oder Griinflache
gewichtet wird. Moglichst viel Grinflache macht
man heute, um den Temperaturen entgegenzu-
wirken. Es soll weiterhin im Dialog je nach Projekt
entschieden werden, und auf eine fixe Zahl sei zu
verzichten.

Nichtberticksichtigung: Eine Forderung der Be-
grinung im Siedlungsgebiet und dadurch eine Min-
derung der Hitzeentwicklung im Sommer sowie
eine Ausdehnung von unversiegelten Flachen fur
die Versickerung waren Zielsetzung der Strategie
im Umgang mit Hitze, welche vom Gemeinderat




verabschiedet wurde. Bei besonderen ortlichen
Verhaltnissen kann eine tiefere Grinflachenziffer
gestattet werden.

Antrag 25.17
In Art. 37 Bauordnung sei die Berechnung der

Grunflachenziffer zu definieren.

Begriindung: Siehe Begrindung Antrag 25.16.
Teil-Berticksichtigung: Es wird ein Praxisblatt
erstellt.

Antrag 30.4
In den Wohn- und Arbeitszonen \WA4, WAD und

in den Arbeitszonen sei flr Grinflachen ein Min-
destanteil von 15 Prozent festzulegen.
Begriindung: Aufgrund des Klimawandels
nehmen Hitze und Starkregen zu. Erwiesener
massen konnen Grinflaichen mehr Wasser ab-
sorbieren als versiegelte Flachen. Zudem ist die
Temperatur Uber bepflanzten Flachen mehrere
Grade tiefer als Uber bebauten. Auf einen Min-
destanteil bei Grinflachen wurde auf Wunsch des
Gewerbes verzichtet, da sonst die Arbeitstatig-
keit beeintrachtigt wirde. In den Gemeinden Zug
und Risch kann das Gewerbe mit einem Anteil
von 15 Prozent Grinflache erfolgreich wirtschaf-
ten. Deshalb sehen die Einwendenden keine
Nachteile flr das Baarer Gewerbe. Im Gegenteil,
Grinflachenanteile in den Gewerbegebieten kon-
nen Uberschwemmungen vorbeugen und férdern
erst noch ein attraktives Arbeitsumfeld.
Nichtberticksichtigung: Geeignete Flachen sind
gemass Art. 38 Abs. 1 Bauordnung zu begrinen.
Die Begrlinung ist im Einzelfall zu bestimmen.

Antrag 56.2
In der Bauordnung im Art. 37 sei in den WWohn-

und Arbeitszonen (WA4, WADB) bei Neubauten
eine Grinflachenziffer von mindestens 20 Pro-
zent festzulegen.

Begriindung: Gebdudeumgebungen ohne Griin-
anteile tragen wesentlich zur Hitzebildung bei.
Zudem sind sie dkologische Wisten und ver
grossern den Wasserabfluss bei Starkregen. Eine
Grinflachenziffer ist deshalb nicht nur fir die
Wohnzonen zu verlangen, sondern auch flr die
Wohn- und Arbeitszonen.
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Nichtbericksichtigung: Es gilt Art. 38 Abs. 1.
Dies ist ausreichend fur die Mischzonen, um eine
planerisch sinnvolle Verdichtung nicht zu konkur
renzieren. Der Begriinungsanteil ist im Einzelfall zu
bestimmen.

Antrag 11.9
In der Bauordnung ist der Art. 38 zu streichen.

Begriindung: Siehe Begriindung Antrag 11.9 zu
Art. 37.

Nichtberiucksichtigung: Eine Forderung der Be-
grinung im Siedlungsgebiet und dadurch eine Min-
derung der Hitzeentwicklung im Sommer sowie
eine Ausdehnung von unversiegelten Flachen fir
die Versickerung waren Zielsetzung der Strategie
im Umgang mit Hitze, welche vom Gemeinderat
verabschiedet wurde. Bei besonderen drtlichen
Verhéltnissen kann eine tiefere Grinflachenziffer
gestattet werden, wenn weitergehende Massnah-
men im Sinne von Art. 38 nBO umgesetzt werden.
Dazu gehdren namentlich Baumpflanzungen, inten-
sive Dachbegriinungen und dhnliche Massnahmen.

Antrag 27.10
In Art. 38 Bauordnung sei auf eine fixe Pflicht fur

Baumpflanzungen zu verzichten und dies soll im
Baueingabeprozess je nach Bauprojekt mit dem
Gesuchsteller erarbeitet werden.

Begriindung: Der Einwender hatte auf seinem
Grundstick keine Chance, einen grosseren Baum
zu setzen. Dies, da die Tiefgarage und Einfahrt
dann nicht mehr funktioniert hatten. Grossere
Bdaume bendtigen einen Abstand zum Nachbar
grundsttick. Der Einwender hatte sehr gerne
grossere Baume gesetzt. Hier ist die Frage, was
von der Gemeinde starker gewichtet wird. Denn
Parkplatze und Nebenrdume fur Velos, Kinderwa-
gen etc. mUssen angeboten werden und sind auch
wichtig. Bevorzugt im Untergeschoss.
Nichtbericksichtigung: Die Bauordnung sieht Ab-
weichungsmaoglichkeiten vor.

Antrag 56.3
In der Bauordnung im Art. 38 sei der Abs. 1 fol-

gendermassen zu erganzen: Flr oberirdische Park-
platze sind gut versickerungsfahige und begriin-
bare Materialien zu verwenden.
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Begriindung: Parkplétze sollen nicht nur ver
sickerungsfahig, sondern auch begriint werden.
Begriinte Parkplatze sind eine Moglichkeit, Flachen
Okologischer und asthetischer zu gestalten. Sie
kdnnen aus Rasengittersteinen oder begrinten
Schotterrasen bestehen und bieten Vorteile wie
Regenwasserrlckhalt, Kiihlung und Lebensraum
far Pflanzen und Tiere.

Nichtberiicksichtigung: Es ist unklar, was unter
begriinbaren Materialien zu verstehen ist.

Antrdage 28.2 und 56.4

In der Bauordnung im Art. 38 sei der Abs. 1 fol-
gendermassen zu erganzen: Schottergarten Uber
5 Quadratmeter (ausser zum Schutz von Fassa-
den) sind verboten.

Begriindung: Schottergarten sind aus 6kologi-
scher Sicht praktisch tote Flachen. Sie enthalten
wenig oder gar keine Pflanzen. Haufig werden
zudem Neophyten gepflanzt, die sich ausserhalb
des Gartens ausbreiten und die heimischen Pflan-
zen verdrangen und hiesigen Tieren kaum oder
gar keine Nahrung bieten. Zudem tragen sie zur
Verstarkung des Hitzeeffekts in den Siedlungen
bei. Einzelne Gemeinden haben in ihren kommu-
nalen Bauordnungen Verbote erlassen. Zudem hat
der Bundesrat einen Bericht verabschiedet mit
dem eindeutigen Titel «Stopp der Verschotterung
von Grinflachen». Auch in Deutschland sind neue
Schottergérten in einigen Bundeslandern nicht
mehr erlaubt.

Nichtberticksichtigung: Geeignete Flachen sind
gemass Art. 38 Abs. 1 Bauordnung zu begrinen.
Dazu zahlen auch Strassenrandbereiche. Ein Verbot
von Schottergarten wird im Vollzug als nicht praxis-
tauglich erachtet.

Antrag 30.3
Schotterflachen seien analog zur Bauordnung in

Risch-Rotkreuz zu verbieten.

Begriindung: Mit dem Anlegen von Schottergar
ten wird wertvoller Boden versiegelt. Der Boden
verliert an Qualitat und wird funktionslos. Schotter
garten sind keine Biotope flr Tiere, denn es fehlt
vor allem an Nahrung. Die biologische Vielfalt wird
mit dem Anlegen stark reduziert. Die meist vegeta-
tionsarmen Schotterflachen bieten Fauna und Flora

kaum einen Lebensraum und lassen den Fein-
staubgehalt in der Luft ansteigen, da die Absorp-
tion durch Pflanzen fehlt. Darlber hinaus wirken
diese negativ auf das Mikroklima, denn im Som-
mer erhitzen sich Steinflachen stark und speichern
die Warme. Die mit Pflanzen bewachsenen Garten-
flachen hingegen tragen durch die Verdunstung zur
Befeuchtung und Kihlung der Luft bei. Die Eigen-
timerschaft kann auch bei einem Verbot von Schot-
terflachen die Umgebung pflegeleicht gestalten.
Nichtberticksichtigung: Geeignete Flachen sind
gemass Art. 38 Abs. 1 Bauordnung zu begrinen.
Dazu zahlen auch Strassenrandbereiche. Ein Verbot
von Schottergarten wird im Vollzug als nicht praxis-
tauglich erachtet.

Antrag 56.5
In der Bauordnung im Art. 38 sei Abs. 1 folgen-

dermassen anzupassen: Es soll ein Anteil der
Granflache nicht als monotoner Rasen, sondern
als biodiverse Pflanzenzusammensetzung ge-
pflanzt oder gesat werden.

Begriindung: Die Grinflachenziffer gemass

Art. 37 enthalt keine qualitativen Anforderungen.
Nichtberticksichtigung: Art. 38 Abs. 1 verlangt,
dass die geeigneten Umgebungsflachen stand-
ortgerecht zu bepflanzen sind. Ideen zur Forde-
rung der Biodiversitat im Siedlungsgebiet kdnnen
Uber Praxishilfen zur Verfligung gestellt werden.
Auf starre Vorgaben in der Bauordnung wird aus
Grinden der Praktikabilitat verzichtet.

Antrag 55.32
In der Bauordnung im Art. 38 sei Abs. 1 a) folgen-

dermassen anzupassen: ... auf dem Grundstlck
mindestens ein 3 Meter grosser Baum nachzu-
weisen ...

Begriindung: -

Nichtberiicksichtigung: Die Vorgabe, wonach
ein mittel- bis grosskroniger Baum zu pflanzen
ist, gilt nur fur die Grundstticke, wo die raumli-
chen Verhaltnisse dies zulassen. Das heisst, dass
insbesondere die Pflanzabstéande eingehalten
werden kdnnen. Eine Baum-Mindestgrdsse ist
bei einer Neupflanzung nicht praktikabel.



Antrag 39.6
Es seien folgende Ergéanzungen vorzunehmen:

Art. 38 Abs. 1 a) Bauordnung: Wo es die raum-
lichen und betrieblichen Verhaltnisse zulassen.
Art. 38 Abs. 1 b) Bauordnung: Die Bodenversie-
gelung sei auf das technische und betriebliche
Minimum zu beschranken. Fur oberirdische Park-
platze sind gut versickerungsfahige Materialien

zu verwenden, sofern dies betrieblich moglich ist.

Begriindung: In den Arbeitszonen, vor allem
beim produzierenden Gewerbe, sind Aussen-
flachen oftmals mehrfach genutzt (Parkplatze,
Lagerflache, Rangierzonen usw.). Somit ist, auch
im Sinne der optimalen Nutzung der Bauzonen
entscheidend, diese Flexibilitat zu gewahren.
Beriicksichtigung

Antrag 19.27
Die Gemeinde habe den Eigentimern ein Inven-

tar mit den bereits eingetragenen Naturobjekten
vorzulegen. Das Inventar der Naturobjekte werde
anschliessend von beiden Parteien gemeinsam
besprochen, festgelegt und verabschiedet, um
ein nachhaltiges und ganzheitliches Denken und
Handeln zu erzielen.

Begriindung: Grundeigentiimer wurden bei der
Festlegung der Naturobjekte nie angehort. Sie
haben weder das Inventar der Naturobjekte er
halten, noch wurde ihnen das rechtliche Gehor
zur Festlegung der Naturobjekte gewahrt. Es
wurde mit der Gemeinde keine diesbezlglichen
Vertrage abgeschlossen.

Teil-Berticksichtigung: Es fand eine &ffentliche
Auflage parallel zur Auflage der Revision der Nut-
zungsplanung statt. Dabei ging kein Gesuch oder
Anfrage der Einwenderin bei der Gemeinde ein.
Es handelt sich um ein Inventar, bei welchem
erst die Schutzvermutung besteht. Vertrage wer-
den erst abgeschlossen, wenn ein Naturobjekt
definitiv geschitzt wird.

Antrag 56.6
Zu Art. 39 Abs. 3: Sofern Naturobjekte aus dem

Inventar gestrichen werden, bzw. in einem Ent-
scheid des Gemeinderats nicht unter Schutz ge-
stellt werden, seien diese Beschllisse o6ffentlich
zu publizieren.
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Begriindung: -
Beriicksichtigung: Inventarentlassungen wer-
den bereits heute o6ffentlich bekannt gemacht.

Antréage 11.10, 19.28, 25.18 34.3, 35.4 und
55.33

In Art. 40 sei auf eine gleichzeitige Begrlinung
bei Ausstattung von Dachflachen mit Photovol-
taikanlagen zu verzichten und stattdessen die
Entscheidung dariiber den Bauherrschaften zu
Uberlassen.

Begriindung: Eine solche Doppelnutzung ist
technisch kaum sinnvoll, da sich Begriinung und
Solartechnik gegenseitig beeintrachtigen kénnen.
Die Effizienz der PV-Anlagen leidet, wahrend

der bauliche und finanzielle Aufwand deutlich
steigt, verbunden mit zusatzlicher Komplexitat in
Planung, Ausfihrung und Unterhalt. Auch wenn
begriinte Dacher dkologisch wertvoll sind, darf
dies nicht zu Lasten der erneuerbaren Energiege-
winnung gehen. Die Entscheidung, ob eine Kom-
bination beider Systeme umgesetzt wird, soll der
Bauherrschaft Gberlassen bleiben. Die Dachbe-
grinung fuhrt sodann zu einer Erschwerung der
Zuganglichkeit, womit es aufwendiger wird, die
Solaranlagen zu warten und zu reparieren.
Teil-Berticksichtigung: Art. 40 der Bauordnung
wird dahingehend prazisiert, dass die Bereiche
mit PV-Anlagen von der Begrinungsvorschrift
ausgenommen sind.

Antrag 27.11
In Art. 40 Bauordnung sei auf eine Pflicht fur

Dachbegriinungen zu verzichten.

Begriindung: Durch die Luft verschleppte Pflan-
zen kénnen die Dachunterhaut beschadigen. Die
Unterkonstruktion einer Solaranlage bei einem
Grindach kostet fast doppelt so viel und der
Unterhalt wird teuer. Begriinte Dacher kihlen
die Solarmodule besser ab, was zu einer Effi-
zienzsteigerung fuhren kann. Aber nur, wenn die
Dacher regelmassig zurlickgeschnitten werden.
In vielen Fallen wird der Unterhalt vernachlassigt
und fUhrt dann zu weniger Ertrag.
Nichtberiicksichtigung: Die Vorgabe zur Dach-
begrinung ist wichtig fur den Wasserhaushalt
und die Retention.
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Antrag 56.7
In der Bauordnung sei Art. 40 folgendermassen

zu erganzen: Grossflachige, versiegelte Park-
flachen ab 40 Parkplatzen sind mindestens zur
Halfte (Parkierungs-/Erschliessungsflache) mit
einer PV-Anlage zu Uberdecken.

Begriindung: Grossflachige Parkplatze ohne
Baume (z.B. bei der Landi) tragen wesentlich zur
Hitzebildung bei. Wenn es darauf schon keine
Baume gibt, soll die Flache wenigstens fiir die er
neuerbare Energieproduktion genutzt werden.
Nichtberiicksichtigung: Fir eine entsprechende
Baupflicht besteht keine Rechtsgrundlage. Eine
generelle Verpflichtung hatte zudem Auswirkun-
gen auf das Ortsbild. Die Umsetzung dieser sinn-
vollen Massnahme soll daher freiwillig sein.

Schlussbestimmungen

Antrage 11.11, 19.29, 25.19, 27.12 und 55.34
Art. 42 Bauordnung sei aus der Revision aus-
zunehmen. In der Ortsplanungsrevision sei zu
prifen, ob der Artikel zur Mehrwertabgabe beibe-
halten werden kann oder ob dessen Streichung
in Erwagung gezogen werden muss. Art. 42 Bau-
ordnung sei zu streichen. Uber Art. 42 sei durch
die Stimmbevdlkerung erneut abzustimmen.
Begriindung: Die Einfihrung einer tberobligato-
rischen Mehrwertabgabe bei Um- und Aufzonun-
gen sowie Bebauungsplanen wurde am 15. Sep-
tember 2022 an der Gemeindeversammlung Baar
beschlossen. In der damaligen offiziellen Abstim-
mungsbroschire der Gemeinde wurde mehrfach
und nachdrlcklich betont, dass die Einfiihrung der
Mehrwertabgabe im Uberobligatorischen Bereich
fir die Gemeinde zwingend und alternativios sei.
Inzwischen hat sich die damalige Ausgangslage
grundlegend verandert. Das Bundesparlament
hat im Rahmen der zweiten Revision des Raum-
planungsgesetzes (RPG) die damalige bundes-
gerichtliche Rechtsprechung revidiert. Durch eine
entsprechende Anpassung des RPG wurde klar-
gestellt, dass bei Um- und Aufzonungen sowie
im Rahmen von Bebauungsplanen nach Bundes-
recht keine Pflicht zur Erhebung einer Mehr-
wertabgabe besteht. Mit dieser Klarstellung auf
Bundesebene sind die Kantone lediglich noch zur

Umsetzung der Minimalregelung (20 Prozent Ab-
gabe bei Einzonungen) verpflichtet. Es ist daher
festzuhalten, dass die damalige Abstimmung

an der Gemeindeversammlung auf einer erheb-
lichen Fehlannahme beruhte. Aus heutiger Sicht
ist der damalige Entscheid demokratiepolitisch
unzureichend legitimiert. Hinzu kommt, dass

die Zuger Stimmberechtigten am 18. Mai die
kantonale Mehrwertabgabe-Initiative mit einem
deutlichen Nein-Stimmenanteil von 73.5 Prozent
klar verworfen haben. Auch der Gegenvorschlag,
welcher die Einfihrung einer Uberobligatorischen
Mehrwertabgabe auf Gemeindeebene zwin-
gend vorgesehen hatte, wurde von den Baarer
Stimmbdrgerinnen und Stimmblrgern mit einem
Nein-Anteil von 56,5 Prozent deutlich abgelehnt.
Zuerst mussen grundlegende offene Fragen ge-
klart werden, bevor die Mehrwertabgabe Teil der
laufenden Revision sein kann. Einerseits ist die
Bestimmung an die jingste Rechtsprechung des
Bundesgerichts anzupassen, welche die Hohe
und Anwendung der Mehrwertabgabe klarer ein-
grenzt und Gemeinden ermaoglicht, sich am ge-
setzlichen Minimum zu orientieren. Andererseits
fehlt bislang eine nachvollziehbare Regelung,
wie zusatzlich gewahrte Ausnitzung flr preis-
glnstigen Wohnraum bei der Mehrwertabschop-
fung berlcksichtigt wird. Es ist bestimmt nicht
im Sinne der Gemeinde und des Kantons, dass
durch Férdermassnahmen erzeugter WWohnraum
indirekt wieder belastet wird.

Beriicksichtigung: Das Bundesrecht wurde
infolge des Bundesgerichtsentscheids von Mei-
enkirch dahingehend angepasst, dass es den
Gemeinden freigestellt ist, eine kommunale
Mehrwertabgabe zu erheben oder darauf zu ver
zichten. Aufgrund dieser geanderten Ausgangs-
lage wird fUr die Mehrwertabgabe eine separate
Vorlage (Teilrevision) erarbeitet und offentlich auf-
gelegt. Anschliessend kann die Teilrevision in die
Ortsplanungsrevision integriert oder als separate
Abstimmungsfrage der Stimmbevolkerung unter-
breitet werden.



Strassenreglement

Antrage 19.37, 22.2, 25.1, 39.1 und 34.4

Art. 17 Strassenreglement sei folgendermassen
zu erganzen: «Der Gemeinderat kann in begrin-
deten Fallen, insbesondere bei bestehenden
Strassen, Erschliessungsbewilligungen erteilen,
auch wenn die VSS-Normen nicht eingehalten
sind.»

Begriindung: Die VSS-Norm erfahrt regelméassig
Anpassungen. Es ist nicht zielfihrend und erfor-
derlich, dass bestehende Strassen der geltenden
Norm angepasst werden. Mit der Erganzung
sollen willkurliche Einsprachen zur Verhinderung
von Quartierentwicklungen verhindert werden.
Auch eine Erschliessung, bei welcher die VSS-
Vorgaben nicht eingehalten sind, kann unter Ein-
schatzung der Bewilligungsbehorde als absolut
gentigend erachtet werden.
Teil-Beriicksichtigung: Die VSS-Normen defi-
nieren die Regeln der Baukunde. Das Anliegen
ist mit dem Wortlaut «in der Regel» bereits ab-
gedeckt. Der Planungsbericht wird um eine ent-
sprechende Erlauterung erganzt.

Antréage 4.3 und 19.17

Der Strassenabstand bei Privatstrassen sei an-
zupassen oder Art. 23 zu erganzen, dass der Ge-
meinderat den Strassenabstand in begriindeten
Fallen reduzieren kann.

Begriindung: In der Praxis zeigt sich, dass fi-
xierte Abstande fur Unterniveaubauten und
unterirdische Bauten bei Privatstrassen haufig
eine sinnvolle bauliche Nutzung einschranken.
Insbesondere bei kleineren oder unregelmassig
geschnittenen Grundstlicken verhindern unver-
anderbare Abstande eine optimale Ausnutzung.
Eine differenzierte Regelung ermaoglicht bedarfs-
gerechte Losungen ohne Beeintrachtigung Drit-
ter.

Nichtbertcksichtigung: Der Strassenabstand
von 4 Meter ist im Interesse der Verkehrssicher
heit und sichert den Raum fir Werkleitungen und
Vorgarten. Daher wird der Strassenabstandsbe-
reich nicht reduziert. Unterschreitungen bleiben
gegen Beseitigungsrevers maoglich.
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Antrag 41
Art. 23 Abs. 4 Strassenreglement: Garagenvor-

platze haben, gemessen ab Fahrbahn bzw. Trot-
toirrand, eine Tiefe von mindestens 4.0 Meter
aufzuweisen.

Begriindung: Ein Auto muss nicht zwingend vor
warts parkiert werden. Ein Auto kann auch seit-
warts zur Strasse parkiert werden.
Nichtberticksichtigung: Die VSS-Norm definiert
die Grosse von Parkplatzen. Ein Garagenvorplatz
von 4 Meter ist flr die allermeisten Fahrzeuge
zu knapp bemessen. Daher missen Garagenvor
platze mindestens 5.5 Meter messen.

Antrage 19.38, 22.3 und 25.22

Art. 23 Strassenreglement sei um nachfolgenden
Absatz zu erganzen: Der Gemeinderat kann in
begrindeten Fallen den Strassenabstand fir Ge-
baude, den Abstand fir Unterniveaubauten und
unterirdische Bauten bei Privatstrassen reduzie-
ren, wenn insbesondere keine offentlichen oder
privaten Interessen entgegenstehen.
Begriindung: Bei vielen Projektierungen zeigt
sich, dass ein vorgegebener Strassenabstand
sich als unzweckmassig erweist. Die Festlegung
eines nicht veranderbaren Strassenabstandes fir
Bauwerke verhindert vielfach baulich optimale
Nutzungsmaglichkeiten von Bauparzellen.
Teil-Berticksichtigung: Der Antrag ist Uber die
Ausnahmeregelung in 8 57V PBG abgedeckt und
muss nicht im Strassenreglement geregelt wer-
den. § 57V PBG: «Die zustandige Baubehorde
kann Ausnahmebewilligungen erteilen. Die Aus-
nahmebewilligung ist Teil der Baubewilligung. Sie
erfolgt dann, wenn gemeindliche Bauvorschriften
im Einzelfall zu einer offensichtlich unzweckmas-
sigen Losung fihren oder eine unbillige Harte be-
deuten wirden und nachbarliche Interessen nicht
erheblich beeintrachtigt werden.»
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8. Stellungnahme Begleitgremium Orts-
planungsrevision
Das Begleitgremium — bestehend aus zwolf
Vertretenden aus Politik, Gewerbe, Korporatio-
nen und Umweltorganisationen — hat den Pro-
zess der Ortsplanungsrevision von Beginn an
beratend eng begleitet. Im Rahmen von ins-
gesamt 24 Sitzungen wurden die Revisions-
unterlagen massgeblich mitgestaltet. Dieser
enge Einbezug war wichtig und wertvoll, an-
gesichts der Komplexitat und des Umfangs
der Ortsplanungsrevision. Das Begleitgre-
mium steht geschlossen hinter der revidierten
Ortsplanung und empfiehlt der Baarer Stimm-
bevolkerung, die Vorlage anzunehmen.

9. Stellungnahme der Rechnungs- und
Geschaftsprifungskommission
Die Urnenvorlage zur Gesamtrevision der Nut-
zungsplanung (Ortsplanungsrevision) beinhal-
tet die Gesamtrevision des Zonenplans und
der Bauordnung, den Verzicht auf eine kom-
munale Mehrwertabgabe in der Bauordnung
sowie die Teilrevision des Strassenreglements.

Die letzte umfassende Uberarbeitung der
Ortsplanung liegt rund zwanzig Jahre zurlck.
Seither haben sich die rechtlichen Rahmen-
bedingungen sowie die Anforderungen an eine
nachhaltige Gemeindeentwicklung wesentlich
verandert. Die vorliegende Revision der ge-
meindlichen Planungsinstrumente tragt diesen
Entwicklungen Rechnung.

Der in der Vorlage vom Gemeinderat vorge-
schlagene Verzicht auf eine kommunale Mehr-
wertabgabe wird von der RGPK zur Kenntnis
genommen. Angesichts der geanderten bun-
desrechtlichen Ausgangslage und der erneu-
ten Unterbreitung an die Stimmbevolkerung
erachtet die RGPK dieses Vorgehen als sach-
gerecht.

Die RGPK weist darauf hin, dass einzelne
Zielsetzungen wie der Ausbau von preis-

glnstigem Wohnraum und der Verzicht auf
die kommunale Mehrwertabgabe finanzielle
Auswirkungen haben werden, die zu beob-
achten sind. Grundsatzlich hatte es die RGPK
begrisst, wenn die Vorlage detailliertere Aus-
sagen zu den finanziellen Auswirkungen der
Ortsplanungsrevision beinhalten wiirde.

Die RGPK Uberlasst die materielle Beurteilung
sowie die daraus folgenden Abstimmungs-
empfehlungen den im Prozess involvierten
Fachkommissionen.

10. Meinungen der Ortsparteien
Die Baarer Ortsparteien haben folgende Paro-
len zu den drei Abstimmungsfragen gefasst:

1. Wollen Sie der Totalrevision der Nutzungs-
planung (Zonenplan und Bauordnung) in
Kenntnis der Einwendungen zustimmen?

2. Wollen Sie dem Verzicht auf eine kommu-
nale Mehrwertabgabe in der Bauordnung
zustimmen?

3. Wollen Sie der Teilrevision des Strassen-
reglements in Kenntnis der Einwendungen
zustimmen?

Frage 1 2 3

ALG Ja Nein Ja
FDP Ja Ja Ja
GLP Ja Nein Ja
Mitte Ja Ja Ja
SP Ja Nein Ja
SVP' Ja Ja Ja

10.1 Alternative - die Griinen Baar

Die Gemeinde hat mit den vielen Grundlagen
und den Maoglichkeiten zur Mitwirkung der Be-
volkerung eine solide Basis fUr eine fundierte

" Empfehlung des Vorstands. Die Parolen wur
den noch nicht gefasst.



und sachliche Ortsplanung gelegt.

Auf grosse Wurfe wird zu Recht verzichtet, die
vielen Anderungen im Zonenplan und in der
Bauordnung schaffen aber doch die Vorausset-
zung fUr eine bauliche Entwicklung von Baar.
Damit diese nicht nur quantitativ, sondern
auch qualitativ erfolgt, sind Gemeinderat und
Verwaltung gefordert, die neuen Anforderun-
gen an Architektur und Okologie beim Bauen
auch einzufordern. Die ALG wird zuklnftige
Vorhaben an diesen Kriterien messen.

Massnahmen zur Verdichtung (Dichte und
Hohe) sind an geeigneten Standorten vorge-
sehen, und teilweise mit dem Bau von preis-
glnstigen Wohnungen verknUpft. Um trotz der
Verdichtung Griinflachen zu erhalten oder zu
schaffen, wird die wichtige Grinflachenziffer
eingeflhrt. Weitere Massnahmen flr mehr
Okologie, etwa in der Umgebungsgestaltung,
sind zwar vorgesehen; diese hatten aber wir
kungsvoller ausgestaltet werden kénnen.

Mit der Mehrwertabgabe (MWA) kommt ein
Teil des Planungsgewinns fir Aufzonungen
der Gemeinde zugute. Die Abschaffung die-
ser Abgabe nur vier Jahre nach der Volksab-
stimmung ist argerlich und nicht nachvollzieh-
bar. Mit Mitteln aus der MWA konnte namlich
unter anderem die Realisierung von bezahl-
barem \Wohnraum fUr die Bevolkerung unter
stltzt werden.

Die Parolen der ALG: Ja zur Revision der Nut-
zungsplanung und zum Strassenreglement.
Nein zum Verzicht auf die Mehrwertabgabe.

10.2 FDPDie Liberalen Baar

Die FDP Baar unterstUtzt die Ortsplanungsre-
vision und empfiehlt den Stimmberechtigten
ein Ja. Die Vorlage schafft eine aktualisierte
Grundlage flr die raumliche Entwicklung
unserer Gemeinde und ermaoglicht eine ge-
ordnete Weiterentwicklung von \Wohnen,
Arbeiten und Infrastruktur. Baar braucht eine
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zeitgemasse Planung, damit unsere Ge-
meinde auch kinftig attraktiv, lebenswert und
wirtschaftlich stark bleibt.

Die FDP anerkennt die grosse Arbeit von Ge-
meinderat, Verwaltung und Begleitgremium.
Auch wenn wir nicht mit allen Punkten vor-
behaltslos einverstanden sind, sind wir Uber
zeugt, dass die Revision insgesamt stimmig
ist und den Grundstein flr eine nachhaltige
Weiterentwicklung unserer Gemeinde legt.
Besonders wichtig ist uns, dass Baar auch
kiinftig gentigend Raum fur Gewerbe, Innova-
tion und Arbeitsplatze bietet und die Entwick-
lung unserer lokalen Wirtschaft nicht durch
Ubermassige Regulierungen erschwert wird.
Bedauerlich ist, dass in der Vorlage keine Ein-
zonung von Flachen flr das produzierende
Gewerbe vorgesehen ist. Wir erwarten, dass
dieses wichtige Anliegen zeitnah in einer se-
paraten Vorlage aufgenommen wird.

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurde
auch die Mehrwertabgabe bei Um- und Auf-
zonungen thematisiert. Die FDP Baar, die
sich bereits im Vorfeld gegen diese Abgabe
ausgesprochen hat, unterstitzt den nun vor-
liegenden Verzicht.

Insgesamt stellt die Revision einen Schritt
vorwarts dar. Die FDP Baar empfiehlt des-
halb, der Vorlage zuzustimmen.

10.3 Griinliberale Baar

Die GLP Baar hat die letzten Jahre der Orts-
planungsrevision als intensiven Prozess im
Dialog mit maéglichst allen Anspruchsgruppen
erlebt und sich einbringen kénnen.

Insgesamt erachten wir die Vorlage als ge-
lungen und konnen ihr zustimmen. Dass nicht
Uberall verdichtet wurde, ist nachvollziehbar.
Auch wenn wir uns etwas mehr Aufzonun-
gen, etwa am Rosenweg, zur Angleichung an
die Umgebung gewtinscht hatten, so waren
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die Argumente dagegen (kleine Parzellen und
schlechte Erschliessung) schlissig. Wir hof-
fen, dass die Moglichkeiten der so beschlos-
senen Zone in zukUnftigen Projekten auch
ausgeschopft werden, denn wir brauchen
mehr Wohnraum.

Wir begriissen den héheren Stellenwert der
Okologie in dieser Vorlage. Da die Sommer-
hitze zunimmt, ist eine gute Siedlungsdurch-
lUftung essenziell. Bei der Grinflachenziffer
wurde mit Fingerspitzengeflhl agiert: Im
Gewerbe wurde eine Losung gefunden, die
Okologie und Wirtschaftlichkeit vereint, ohne
den Landverbrauch unnétig voranzutreiben.

Einzonungen werden seitens Bund und
Kanton stark eingeschrankt. Wir hatten uns
gewilinscht, dass die Zone des offentlichen
Interesses fur Bauten und Anlagen sowie
Gewerbezonen etwas mehr wachsen kénnen,
doch dies scheitert an den Ubergeordneten
Stellen.

Zusatzfrage Mehrwertabgabe: Wir verstehen
es, dass diese nochmals zur Diskussion ge-
stellt wird, da man bei deren Einflhrung von
einem zwingenden Charakter ausging. Wir
sind aber nach wie vor Uberzeugt, dass sie
eine faire und legitime Massnahme darstellt.

10.4 Die Mitte Baar
Die Mitte Baar unterstUtzt alle drei Vorlagen
und empfiehlt, jeweils ein Ja einzulegen.

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung
stellt aus unserer Sicht eine ausgewogene
und zukunftsgerichtete Losung dar. Sie schafft
verlassliche Rahmenbedingungen flr die
weitere Entwicklung unserer Gemeinde und
bringt die unterschiedlichen Interessen von
Bevolkerung, Gewerbe und Umwelt in einen
tragfahigen Ausgleich. Auch wenn im Mit-
wirkungsverfahren einzelne Punkte kritisch
diskutiert wurden — insbesondere die Grin-

flachenziffer — beurteilen wir das Gesamtpa-
ket als stimmig. Die Vorlage ist das Ergebnis
eines breit abgestltzten Abwagungsprozes-
ses und stellt einen fairen Interessenaus-
gleich dar.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Ver
zicht auf eine kommunale Mehrwertabgabe.
Grundeigentimerinnen und Grundeigentimer
sollen Planungssicherheit erhalten und nicht
zusatzlich finanziell belastet werden. Attrak-
tive Rahmenbedingungen starken Investitio-
nen, fordern die Entwicklung von WWohnraum
und sichern Arbeitsplatze. Davon profitiert
letztlich die gesamte Gemeinde.

Insgesamt erachtet die Mitte Baar die Vorlage
als ausgewogenes Gesamtpaket, das eine
verlassliche Weiterentwicklung unserer Ge-
meinde ermadglicht.

10.5 SP Baar

Die vorliegende Ortsplanungsrevision ist das
Ergebnis einer sorgfaltigen, breit abgestitzten
Planung unter Einbezug aller Beteiligten. Die
SP Baar unterstltzt die Revision, weil sie eine
organische Weiterentwicklung ermaoglicht: Baar
wachst nach innen, Naherholungsgebiete und
Landwirtschaftsflachen bleiben erhalten.

Besonders begriissen wir, dass bei Aufzo-
nungen mehr preisglnstiger VWohnraum ent-
stehen soll. Bezahlbares \Wohnen ist in Baar
ein dringendes Anliegen, das viele betrifft. Die
Gemeinde sollte zudem aktiv Landreserven fir
den gemeinnitzigen WWohnungsbau aufbauen.

Kritisch sehen wir jedoch, dass eine Mehr
wertabgabe in der Gemeinde Baar nie zum
Tragen kam und auch nach dieser Orts-
planungsrevision nicht kommen soll. WWenn
auf einem Grundstlck Mehrwert entsteht,
sollte er allen zugutekommen — nicht nur den
Landbesitzerinnen und -besitzern. Schliess-
lich tragt die Allgemeinheit auch die vollum-
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11. Fazit und Antrag des Gemeinderats

Mit der vorliegenden Ortsplanungsrevision ent-
scheidet Baar Uber eine zentrale Weichenstellung
fUr die kommenden Jahre. Es geht nicht um kurz-
fristige Einzelinteressen, sondern um die Frage,
wie sich unsere Gemeinde langfristig entwickeln
soll: als lebenswerter Wohnort, als starker Wirt-
schaftsstandort und als verantwortungsbewusste
Gemeinde im Umgang mit Boden, Landschaft
und Klima.

Die Revision ist das Ergebnis eines langen, trans-
parenten und breit abgestitzten Prozesses. Be-
volkerung, Parteien, Verbande und Fachstellen
wurden einbezogen, zahlreiche Anliegen aufge-
nommen, gepruft und nach Mdaglichkeit integriert.
Das vorliegende Gesamtpaket ist sorgfaltig aus-
tariert: Es ermdglicht eine gezielte Entwicklung in
den kantonalen Verdichtungsgebieten, schitzt die
wertvollen Ortsbilder und Landschaften, fordert
preisglnstigen Wohnraum und sichert Raum fur
Gewerbe sowie flr 6ffentliche Aufgaben.

Diese Revision der Ortsplanung verzichtet be-
wusst auf eine flachendeckende Aufzonung und
Uberfordert damit die Quartiere und Infrastruk-
turen nicht. Stattdessen setzt sie auf Qualitat,
Verlasslichkeit und klare Regeln — fir Eigentimer
schaften ebenso wie fiir die Allgemeinheit.

Der Gemeinderat ist Uberzeugt, dass die Ge-
samtrevision des Zonenplans und der Bau-
ordnung sowie die Teilrevision des Strassen-
reglements eine solide und zukunftsgerichtete
Grundlage fUr Baar darstellen. Sie geben unserer
Gemeinde die notigen Instrumente in die Hand,
um kommende Herausforderungen aktiv zu ge-
stalten, ohne Bewahrtes preiszugeben.

Der Gemeinderat Baar empfiehlt Ihnen deshalb,
den Vorlagen am 14. Juni 2026 zuzustimmen —
im Interesse einer lebenswerten, qualitatsvollen
und zukunftsfahigen Gemeinde Baar.

12. Abstimmungsfragen

1. Wollen Sie der Totalrevision der Nutzungs-
planung (Zonenplan und Bauordnung) in
Kenntnis der Einwendungen zustimmen?

2. Wollen Sie dem Verzicht auf eine kommu-
nale Mehrwertabgabe in der Bauordnung
zustimmen?

3. Wollen Sie der Teilrevision des Strassen-
reglements in Kenntnis der Einwendungen
zustimmen?



55




Einwohnergemeinde

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T041 769 01 20

einwohnergemeinde@baar.ch www.baar.ch



https://www.baar.ch

	Das Wichtigste in Kürze
	1.	Ausgangslage und Ziele
	1.1	Ortsplanungsrevision
	1.2	Planungsgrundlagen
	1.3	Gesamtrevision der Nutzungsplanung




	2.	Die drei geänderten Planungsmittel: Zonenplan, Bauordnung, Strassenreglement
	2.1	Zonenplan
	2.2	Bauordnung
	2.3	Strassenreglement


	3.	Die wesentlichen Änderungen in Zonenplan und Bauordnung
	3.1	Anpassung an das übergeordnete Recht
	3.2	Preisgünstiger Wohnraum 
	3.3	Flächen für produzierendes Gewerbe
	3.4	Klimaangepasste Siedlungsentwicklung
	3.5	Hochhäuser und Verdichtungsgebiete

	3.6	Ortsbildschutz
	3.7	Flächen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben

	4.	Verzicht auf eine kommunale Mehrwertabgabe

	5.	Teilrevision Strassenreglement 


	6.	Kantonale Vorprüfung 
	7.	Öffentliche Auflage / Einwendungen
	7.1	Öffentliche Auflage
	7.2	Einwendungen
	7.3	Inhalte der Einwendungen (Anträge) und Stellungnahme des Gemeinderats

	8.	Stellungnahme Begleitgremium Ortsplanungsrevision


	9.	Stellungnahme der Kommissionen
	10.	Meinungen der Ortsparteien
	10.1 Alternative – die Grünen Baar
	10.2 FDP.Die Liberalen Baar
	10.3 Grünliberale Baar
	10.4 Die Mitte Baar
	10.5 SP Baar
	10.6 SVP Baar




	11.	Fazit und Antrag des Gemeinderats
	12.	Abstimmungsfragen


